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Pacht

Kauf inkl. Grunderwerb

Produkt Größe z.B. Investition Erlös Rendite Prognose

Nutzholz NP18 
Vertragslaufzeit 18 Jahre
Auszahlung in den Jahren  
7, 9, 11, 14, 18

1 Hektar 
(10.000 m²) 8.390 € 13.608 € 2,5 % p.a.

Größe mind. Investition Erlös Rendite Prognose

5 Hektar 
(50.000 m²) 49.450 € 100.887 € 4,1 % p.a.

Nutzholz NK18 
Vertragslaufzeit 18 Jahre
Auszahlung in den Jahren:  
7, 9, 11, 14, 18

Produkt

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

JETZT INDIVIDUELLES ANGEBOT ANFORDERN:
Pierre Guttwein
Leiter Vertrieb & Marketing 
pg@miller-investment.de

+49 (0) 7529 971 558 42

Hans-Joachim Geiger
Vertrieb
hg@miller-investment.de

+49 (0) 7529 971 558 48

Broschüre 
Waldinvestment

SIE HABEN KEINE BROSCHÜRE ERHALTEN? 
JETZT BESTELLEN:

Dieses Preisverzeichnis ergänzt unsere Broschüre „Waldinvestment“. In der Broschüre finden Sie alle Informationen rund um unsere 

Aufforstung, über die Miller Forest Investment AG, zu unseren Baumsorten sowie zu unserem CO2-Kompensationsprojekt grünes 
Klima für Unternehmen.

www.miller-investment.de/broschuere
info@miller-investment.de

Erträge aus CO2-Zertifikaten: derzeit Ø 200 - 250 € pro Hektar/Jahr+

Erträge aus CO2-Zertifikaten: derzeit Ø 200 - 250 € pro Hektar/Jahr+
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Die Pachtfläche wird innerhalb von 8 Monaten nach Vertragsunterzeichnung vollständig bepflanzt oder wurde bereits bepflanzt. Die 

Endernte ist 18 Jahre nach Anpflanzung geplant. Während der Vertragslaufzeit finden Durchforstungen und Zwischenernten mit ent-

sprechenden Zwischenausschüttungen statt. Spätere Bewirtschaftungskosten werden direkt mit den Zwischenausschüttungen verrech-

net. Eine Investition ist immer in Schritten von 0,25 Hektar möglich.

NUTZHOLZ NP18 LAUFZEIT 18 JAHRE
(ab Pflanzdatum 2023)

Pacht von 1 Hektar (10.000 m²) Nutzholz inklusive Anpflanzung und Bewirtschaftung

(Estancia Asencio)

Investitionsrechnung
und Ertragsprognose

Investition
Grundstückspacht für 18 Jahre ab Pflanzdatum 3.250 €

Neuanlage der Forstfläche (Wegebau, Zaunziehung, Gräben, Bodenaufbereitung) 520 €

Anpflanzung von Nutzholz (Eukalyptus 70 %, Kiefer 30 %), Aufzucht und Pflege Jahr 1 nach Anpflanzung 2.800 €

Bewirtschaftungskosten Jahre 2-9 (Eukalyptus) und Jahre 2-11 (Kiefern) nach Anpflanzung 980 €

Vertrieb und Verwaltung 840 €

INVESTITION 8.390 €

Ertragsprognose auf 18 Jahre ab Pflanzdatum
Jahr 7 Erträge aus Durchforstung Kiefern (15 m³/ha) 35 €

Jahr 9 Ernte Eukalyptus (360 m³/ha) 4.670 €

Jahr 9 Bewirtschaftungskosten Eukalyptus Jahre 10 -18 nach Anpflanzung -1.200 €

Jahr 11 Erträge aus Durchforstung Kiefern (40 m³/ha) 160 €

Jahr 11 Bewirtschaftungskosten Kiefern Jahre 12 -18 nach Anpflanzung -275 €

Jahr 14 Erträge aus Durchforstung Kiefern (142 m³/ha) 752 €

Jahr 18 Ernte Eukalyptus (360 m³/ha) 6.648 €

Jahr 18 Ernte Kiefer (200 m³/ha) 1.337 €

Bruttoerlös nach 18 Jahren ab Pflanzdatum 13.608 €

Rendite p.a. (IRR) 2,5 %

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Erträge aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten 
Zusätzlich zu den Erträgen aus dem Holzverkauf sind Erträge aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten möglich. Diese sind in der 

Ertragsprognose noch nicht berücksichtigt. Informationen zum Handel mit CO2-Zertifikaten finden Sie in der Broschüre auf S. 

55. Derzeit betragen die Erträge aus CO2-Zertifikaten durchschnittlich 200 - 250 € pro Hektar/Jahr (bis zur ersten Vollernte).

+

Lebensräume erhalten und erschaffen, schonender und bedachter Umgang mit den Ressourcen unserer Erde hin zur 

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft, zusammen mit den Menschen in der Region...das sind einige unserer Grundsätze der 

Checkpoint Finanz. Als Partner für diesen Bereich mit einem Team an Experten begleitet uns seit Jahren Miller Forest – 

erfahren, überzeugend, ehrlich, transparent, innovativ und vieles mehr. Hier passen Nachhaltigkeit und faire Renditen für 

Investoren zusammen! Und das unter den prüfenden Augen der unabhängigen Investorenvereinigung Waldrat e.V..

Christian Seickert

Inhaber, Checkpoint Finanz GmbH & Cie KG

„

“
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NUTZHOLZ NK18 LAUFZEIT 18 JAHRE
(ab Pflanzdatum 2023)

Kauf von 5 Hektar (50.000 m²) Nutzholz inklusive Grundstück, Anpflanzung und Bewirtschaftung

(Estancia Asencio)

Das Grundstück wird innerhalb von 8 Monaten nach Vertragsunterzeichnung bepflanzt oder wurde bereits bepflanzt. Die Endernte ist 

18 Jahre nach Anpflanzung geplant. Während der Vertragslaufzeit finden Durchforstungen und Zwischenernten mit entsprechenden 

Zwischenausschüttungen statt. Spätere Bewirtschaftungskosten werden direkt mit den Zwischenausschüttungen verrechnet. Eine In-

vestition ist immer in Schritten von 5 Hektar möglich.

Investitionsrechnung
und Ertragsprognose

Investition
Grundstückskauf inklusive Vermessung, Notar, Grundbucheintrag (4.600 €/Hektar) 23.000 €

Neuanlage der Forstfläche (Wegebau, Zaunziehung, Gräben, Bodenaufbereitung) 2.600 €

Anpflanzung von Nutzholz (Eukalyptus 70 %, Kiefer 30 %), Aufzucht und Pflege Jahr 1 nach Anpflanzung 14.000 €

Bewirtschaftungskosten Jahre 2 -9 (Eukalyptus) und Jahre 2 -11 (Kiefern) nach Anpflanzung 4.900 €

Vertrieb und Verwaltung 4.950 €

INVESTITION 49.450 €

Ertragsprognose auf 18 Jahre ab Pflanzdatum
Jahr 7 Erträge aus Durchforstung Kiefern (15 m³/Hektar) 175 €

Jahr 9 Ernte Eukalyptus (360 m³/ha) 23.352 €

Jahr 9 Bewirtschaftungskosten Eukalyptus Jahre 10 -18 nach Anpflanzung -6.000 €

Jahr 11 Erträge aus Durchforstung Kiefern (40 m³/ha) 830 €

Jahr 11 Bewirtschaftungskosten Kiefern Jahre 12-18 nach Anpflanzung -1.375 €

Jahr 14 Erträge aus Durchforstung Kiefern (142 m³/ha) 3.760 €

Jahr 18 Ernte Eukalyptus (360 m³/ha) 33.238 €

Jahr 18 Ernte Kiefer (200 m³/ha) 6.683 €

Jahr 18 Grundstückswert 32.850 €

Bruttoerlös nach 18 Jahren ab Pflanzdatum 100.887 €

Rendite p.a. (IRR) 4,1 %

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Die Teilnahme an einer Investorenreise war so ehrlich, 

authentisch und aufschlussreich, dass ich seitdem je-

des Jahr Miller-Bäume kaufe.

Richard Banks

Geschäftsführer, Optimal Banking Akademie GmbH iL

MILLER Forest bietet für uns als Reiseunternehmen 

ein sinnvolles, solides und nachhaltiges Investment in 

Natur und Klimaschutz mit guten Renditechancen.

Bernd Herrmann

General Manager, Tourcom GmbH

„ „

“ “
Erträge aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten 
Zusätzlich zu den Erträgen aus dem Holzverkauf sind Erträge aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten möglich. Diese sind in der 

Ertragsprognose noch nicht berücksichtigt. Informationen zum Handel mit CO2-Zertifikaten finden Sie in der Broschüre auf S. 

55. Derzeit betragen die Erträge aus CO2-Zertifikaten durchschnittlich 200 - 250 € pro Hektar/Jahr (bis zur ersten Vollernte).

+
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PACHT- UND AUFFORSTUNGSVERTRAG
„Nutzholz NP18“
Pflanzdatum 2023

zwischen

Miller Forest Investment AG 

Millerhof 4, D-88281 Schlier, 

vertreten durch den Vorstand 

- Dienstleister -

und

Firma

Name

Straße

PLZ, Wohnort
- Auftraggeber/Pächter -

Vorbemerkung | Unter der Voraussetzung, dass der Auftragge-

ber seine nachfolgende Verpflichtung erfüllt und dem Dienstleis-

ter das in § 1 bezeichnete Grundstück zur Bewirtschaftung zur 

Verfügung stellt, entstehen für die Vertragsparteien die in diesem 

Vertrag genannten Verpflichtungen. Geschäftsgrundlage dieses 

Vertrages ist die Aufforstung von Landflächen in Paraguay, deren 

forstwirtschaftliche Nutzung und Verwendung. 

§ 1 Pflichten des Dienstleisters
1. Der Auftraggeber pachtet auf Grundlage des vorliegenden Ver-

trages vom Dienstleister oder einem Dritten eine zusammenhän-

gende Weidelandfläche als Teilfläche des nachbenannten Grund-

stücks, die sich zur Aufforstung gemäß § 2 des Vertrages eignet, 

mit einer Gesamtgröße (Pachtfläche) von

Hektar. Diese Pachtfläche stellt der Auftraggeber als Teilfläche der 

Aufforstungsfläche dem Dienstleister zum Zwecke der Auffors-

tung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen zur Verfü-

gung. Die Aufforstungsfläche ist das Grundstück auf der Parzelle 

          in der Abteilung

auf der Estancia  gemäß Lage- und Par-

zellierungsplan, der dieser Vereinbarung in Kopie beiliegt und 

Gegenstand des Vertrags ist. Das Grundstück mit einer Gesamt-

größe von                                           Hektar hat folgende Lage (UTM- 

Koordinaten):

N 

O 

S 

W

Vertragsdatum

Vertragsnr. 

Kundennr.

2. Der Dienstleister garantiert, dass die Pachtfläche zum Zeit-

punkt der Unterzeichnung dieses Vertrages lastenfrei, d. h. frei 

von Rechten Dritter ist, insbesondere frei von Bewohnern und Ge-

bäuden. Auf dem Grundstück ruhende Abgaben und Lasten, ins-

besondere Steuern, trägt der Eigentümer. Sollte das Grundstück 

durch den Pächter in einen nicht lastenfreien Zustand versetzt 

werden und dieser Umstand die Dienstleistungen behindern, ist 

der Dienstleister erst zu den nach diesem Vertrag bestimmten 

Leistungen verpflichtet, wenn das Grundstück von dem Pächter 

in einen vertragsgemäßen Zustand versetzt wurde, der die Auf-

forstung und Bewirtschaftung gemäß § 2 des Vertrages erlaubt.

3. Der vereinbarte Pachtzins beträgt   

und ist an den Verpächter innerhalb von 14 Tagen nach Unter-

zeichnung dieses Vertrages zu bezahlen. Bei vereinbarter Raten-

zahlung sind die auf der Rechnung angegebenen Zahlungsfristen 

bindend.

§ 2 Pflichten des Dienstleisters/Anwachsgarantie

§ 2 Pflichten des Dienstleisters/Anwachsgarantie
1. Vorbereitung des Grundstückes | Der Dienstleister verpflich-

tet sich, auf dem lastenfreien Grundstück, gem. § 1 des Vertrages 

soweit noch nicht geschehen, das in § 1 genannte Grundstück 

soweit vorzubereiten, dass mit der Aufforstung ohne weitere Vor-

arbeiten begonnen werden kann. Zu der Vorbereitung des Grund-

stückes zählt insbesondere, soweit erforderlich, die Erschließung, 

das Anlegen von Wirtschaftswegen, Entwässerungsgräben, Um-

zäunung der Gesamtbewirtschaftungsparzelle, Entfernung von 

Buschvegetation, pflügen, auflockern und düngen des Bodens.

EUR

2. Dauer der Vorarbeiten | Die Parteien sind sich darüber ei-

nig, dass die Vorarbeiten einschließlich der Bepflanzung einen 

Zeitraum von bis zu acht Monaten ab Unterzeichnung dieses 

Vertrages einnehmen können. Die Dauer der Vorarbeiten ist 

insbesondere von der Bodenbeschaffenheit sowie der Art des 

vorhandenen Bodenbewuchses abhängig, die Anpflanzung der 

Bäume von der Witterung, sowie der Lieferung des geeigneten 

Pflanzmateriales.

3. Anpflanzung | Der Dienstleister verpflichtet sich, auf der in § 

1 genannten Grundstücksfläche nach Lieferung des geeigneten 

Pflanzmaterials mit der Aufforstung der vorbereiteten Fläche zu 

beginnen, soweit noch nicht geschehen. Der Dienstleister legt 

unter forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten den genauen Zeit-

punkt der Anpflanzung sowie den Pflanzabstand fest unter Be-

rücksichtigung der Wachstumsaussichten der jeweiligen Bäume. 

Hieraus ergibt sich die Zahl der zu pflanzenden Bäume. Dabei 

ist der Dienstleister berechtigt, soweit aus forstwirtschaftlicher 

Sicht erforderlich, bis zu 3 % der Fläche nicht zu bepflanzen. Der 

Dienstleister verpflichtet sich, die aus forstwirtschaftlicher Sicht 

jeweils bestmöglichen Pflanzungen vorzunehmen, um den Ver-

tragszweck zu erfüllen. Welche Baumarten in welchem Abstand 

gepflanzt werden, hängt insbesondere davon ab, welche Waldart 

zwischen den Parteien vereinbart wurde und wie die Bodenbe-

schaffenheit der jeweiligen Parzelle ist.

4. Nachpflanzungsverpflichtung/Anwachsgarantie | Der Dienst-

leister ersetzt nicht anwachsende oder eingegangene Setzlin-

ge für die Dauer von zwei Jahren nach Pflanzdatum, soweit aus 

forstwirtschaftlicher Sicht sinnvoll und garantiert, dass zum Ende 

dieses Zeitraums ein Bestand von 85 % der ursprünglich ange-

pflanzten Setzlinge angewachsen oder nachgepflanzt sind. Das 

Pflanzdatum ergibt sich aus dem Forstprotokoll im Login-Bereich 

welcher Bestandteil des Vertrages ist.  

Die Verpflichtung zur Nachpflanzung besteht auf Seiten des 

Dienstleisters nicht, wenn Pflanzen aufgrund von Frostschäden 

derart beschädigt oder zerstört wurden, dass diese nicht anwach-

sen können.  

Für den Fall, dass eine Zwischenernte erfolgt oder mehrere Zwi-

schenernten erfolgen, wird garantiert, dass 85 % der geernteten 

Stöcke wieder austreiben und sich zu Bäumen entwickeln. Für 

diese aus dem Stock ausgetriebenen Bäume verkürzt sich die 

Verpflichtung zur Nachpflanzung auf ein Jahr ab Holzernte. Ent-

scheidend ist das Erntedatum, welches sich aus dem Forstproto-

koll im Login-Bereich ergibt und Bestandteil des Vertrages ist. Die 

Verpflichtung zur Nachpflanzung kann der Dienstleister auch auf 

Dritte übertragen. 

5. Nachpflanzung/Rücktrittsrecht | Sollten zwei Versuche, dass 

die Pflanzen anwachsen, nicht erfolgreich verlaufen, wird der 

Aufforstungsleiter eine gutachterliche Stellungnahme abgeben, 

von der der Auftraggeber/Pächter über den Login-Bereich durch 

den Dienstleister unterrichtet wird. In diesem Fall ist der Auftrag-

geber/Pächter berechtigt, vom Pacht- und Aufforstungsvertrag 

zurückzutreten. Ein Rücktrittsrecht bei nicht erfolgreicher Nach-

pflanzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung durch 

den Dienstleister diesem gegenüber zu erklären. Das Rücktritts-

recht erlischt spätestens nach vier Jahren und zwei Monaten nach 

der Erstanpflanzung, wie sie sich aus dem Forstprotokoll im Log-

in-Bereich, das Bestandteil des Vertrages ist, ergibt. Für den Fall 

des Rücktritts vom Pacht- und Aufforstungsvertrag sind weiterge-

hende Ansprüche des Auftraggebers/Pächters gegen den Dienst-

leister ausgeschlossen, insbesondere Schadensersatzansprüche.

6. Laufende Bewirtschaftung/Stockaustrieb |

a) Der Dienstleister übernimmt die Pflege der Setzlinge/Bäume 

für die Dauer der Laufzeit des Vertrages (§ 4).

b) Je nach vereinbarter Waldart wird keine Zwischenernte, eine 

Zwischenernte oder mehrere Zwischenernten durchgeführt. 

Maßgeblich ist die Investitionsrechnung und Ertragsprognose, 

wie sie sich aus der Anlage ergibt, die Bestandteil dieses Vertrages 

ist.  Die dort genannten Prognosen stellen keine Garantien dar, 

sondern beruhen auf Erfahrungswerten. Die Ernten werden im-

mer unter Berücksichtigung forstwissenschaftlicher Erkenntnisse 

gem. § 2 Ziffer 7 durchgeführt. Für den Fall, dass eine Zwischen-

ernte erfolgt oder mehrere Zwischenernten erfolgen, wird garan-

tiert, dass 85 % der geernteten Stöcke wieder austreiben und sich 

zu Bäumen entwickeln. Für diese aus dem Stock ausgetriebenen 

Bäume verkürzt sich die Verpflichtung zur Nachpflanzung auf ein 

Jahr ab Holzernte gem. § 2 Ziffer 4. Entscheidend ist das Ernte-

datum, welches sich aus dem Forstprotokoll im Login-Bereich er-

gibt und Bestandteil des Vertrages ist. 

7. Durchforstungen, Zwischen-/und Schlussernte | Je nach 

vereinbarter Waldart wird keine, eine oder mehrere Durchfors-

tungen und/oder Zwischenernten durchgeführt. Die voraussicht-

lichen Intervalle ergeben sich aus der Investitionsrechnung und 

Ertragsprognose, wie sie sich aus der Anlage zu diesem Vertrag 

ergibt. Diese Prognosen stellen keine Garantien dar und beruhen 

auf Erfahrungswerten. In jedem Fall wird mind. eine Schlussern-

te durchgeführt. Der Dienstleister bestimmt den Zeitpunkt der 

Durchforstung bzw. Durchforstungen, Zwischenernte bzw. Zwi-

schenernten und der Schlussernte sowie die Anzahl der zu schla-

genden Bäume einer Durchforstung unter Berücksichtigung forst-

wissenschaftlicher Faktoren und Erkenntnisse, insbesondere des 

Wachstumsprofils und der Größe der Bäume, der Wachstumsaus-

sichten der verbleibenden Bäume, der ökonomischen Faktoren, 

wie dem Marktpreis der gepflanzten Hölzer sowie ökologischer 

Gegebenheiten. Dem Auftraggeber/Pächter ist bekannt, dass 

keine, eine oder mehrere Durchforstungen und keine, eine oder 

mehrere Zwischenernten durchgeführt werden müssen, um 

MUSTER- 
VERTRAG

NP18
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das Wachstumsziel und den Ertrag, der prognostiziert wurde, 

zu gewährleisten. Der Auftraggeber/Pächter stimmt den forst-

wissenschaftlich erforderlichen Maßnahmen bereits jetzt zu und 

überträgt für die Dauer dieses Vertrages dem Dienstleister unwi-

derruflich die vorgenannten Aufgaben. Der Auftraggeber/Pächter 

verzichtet ausdrücklich auf etwaige Einwendungen oder Wider-

sprüche gegen erforderliche Durchforstungen sowie Zwischen-

ernten und die Schlussernte. Er überträgt dem Dienstleister un-

widerruflich die vorgenannten Aufgaben.

8. Erntekosten und Grundsteuer | Die Kosten der Holzernte 

werden vom Erlöspreis abgezogen. Die voraussichtlichen Kosten 

ergeben sich aus den Angaben im zum Zeitpunkt des Vertrags-

abschlusses aktuellen Verkaufsprospekt des Dienstleisters und 

sind in der Investitionsrechnung und Ertragsprognose, die dem 

Auftraggeber/Pächter mit Vertragsabschluss als Bestandteil des 

Vertrages ausgehändigt wird, berücksichtigt. Die voraussichtli-

chen Kosten werden von Seiten des Dienstleisters nach bestem 

Wissen ermittelt und unterliegen einer ständigen Kontrolle durch 

den Dienstleister oder von ihm beauftragter Dritter. Der Dienst-

leister entrichtet für die Dauer des Vertrages die Grundsteuer für 

Waldbesitzer.  

§ 3 Übertragung der Aufgaben auf Dritte
Der Dienstleister ist berechtigt, sämtliche Arbeiten, insbesondere 

die Anpflanzung, laufende Bewirtschaftung, sowie Durchforstun-

gen und Schlussernte auf Dritte zu übertragen. Eine persönliche 

Dienstleistung ist nicht geschuldet.

§ 4 Laufzeit des Vertrages
Die Laufzeit des Vertrages beträgt 18 Jahre. Die Laufzeit beginnt 

mit der Anpflanzung, wobei sich das maßgebliche Pflanzdatum 

aus dem Forstprotokoll im Investoren-Login ersehen lässt und en-

det, ohne dass es einer Kündigung bedarf mit der Schlussernte 

am Laufzeitende des Vertrages. Die Parteien sind sich darüber 

einig, dass die Laufzeit des Vertrages aus biologischen und/oder 

witterungsabhängigen Gründen eine Schwankungsreserve von 24 

Monaten vor bzw. nach dem vorgesehenen Laufzeitende hat. Er-

weist es sich aus biologischen oder forstwirtschaftlichen Gründen 

als sinnvoll, die Schlussernte bis zu 24 Monate vor dem Laufzeit-

ende durchzuführen oder bis zu 24 Monate nach dem Laufzeit-

ende, endet der Vertrag zu diesem Zeitpunkt, ohne dass hieraus 

weitere gegenseitige Ansprüche resultieren. Für die Frage des 

Laufzeitendes ist der vom Aufforstungsleiter festgesetzte Schluss-

erntetermin maßgeblich, über den der Auftraggeber/Pächter in 

Textform durch Benachrichtigung im Investoren-Login informiert 

wird.

§ 5 Vergütung
1. Höhe der Vergütung | Die Kosten für die Aufforstung und Be-

wirtschaftung werden vom Auftraggeber getragen und betragen 

       EUR. Die Aufschlüsselung der Kosten ist 

der Investitionsrechnung und Ertragsprognose in der Anlage zu 

diesem Vertrag zu entnehmen, die wesentlicher Bestandteil des 

Vertrages ist. 

2. Fälligkeit der Vergütung | Die Vergütung ist 14 Tage nach Un-

terzeichnung dieses Vertrages zur Zahlung fällig. Bei vereinbarter 

Ratenzahlung sind die vereinbarten und dementsprechend auf 

der Rechnung angegebenen Zahlungsfristen bindend.

§ 6 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
1. Zurückbehaltungsrecht | Der Dienstleister ist nicht verpflich-

tet, die in diesem Vertrag vereinbarten Dienstleistungen zu er-

bringen, so lange die in § 5 genannte Vergütung nicht vollständig 

zum Fälligkeitszeitpunkt auf dem Konto des Dienstleisters einge-

gangen ist. Bei vereinbarter Ratenzahlung ist der Dienstleister be-

rechtigt, die Dienstleistung einzustellen oder nicht zu erbringen, 

soweit die vereinbarten Raten nicht zum Fälligkeitszeitpunkt be-

zahlt werden. 

2. Rücktritt | Leistet der Auftraggeber die in § 5 genannte Ver-

gütung nicht oder verspätet, ist der Dienstleister berechtigt, den 

Rücktritt von dem vorliegenden Pacht- und Aufforstungsvertrag 

zu erklären.

Der Rücktritt ist erst dann zulässig, wenn die Zahlung fällig ist und 

der Auftraggeber trotz Mahnung und angemessener Nachfrist-

setzung von zumindest 14 Tagen die vereinbarte Zahlung ganz 

oder teilweise nicht leistet.

3. Schadensersatz | Der Dienstleister kann vom Auftraggeber 

für den Fall der Erklärung des Rücktrittes vom Pacht- und Auf-

forstungsvertrag auch Schadensersatz nach den gesetzlichen Be-

stimmungen verlangen.

§ 7 Verkauf des Holzes
1. Dem Auftraggeber wird zugesichert, dass während der Ver-

tragslaufzeit einmal eine sogenannte Schlussernte durchgeführt 

wird, der nicht widersprochen werden kann und das Holz, wel-

ches geerntet wird, verkauft wird. Je nach vereinbarter Waldart 

wird keine, eine oder mehrere Zwischenernten oder keine, eine 

oder mehrere Durchforstungen durchgeführt, denen nicht wider-

sprochen werden kann und das Holz, welches geerntet wird, ver-

kauft. Der Verkauf des Holzes erfolgt ausschließlich durch und in 

Verantwortung des Dienstleisters oder eines von ihm beauftra-

gen Dritten, bevorzugt auf dem lokalen und regionalen Holzmarkt 

unter Berücksichtigung der Marktgegebenheiten und Nachfrage-

situation und des aktuellen Holzpreises. Dem Dienstleister ist es 

gestattet, das Holz auch auf dem internationalen Markt zu ver-

kaufen, sofern dort ein höherer Preis erzielt werden kann.

2. Der Auftraggeber/Pächter erteilt mit Unterzeichnung dieses 

Vertrages unwiderruflich die Zustimmung zur Holzverwertung ge-

mäß § 7 Ziff. 1 des Vertrages durch den Dienstleister.

3. Die Erträge aus dem Holzverkauf fließen an den Auftraggeber, 

abzüglich aller öffentlichen Abgaben, insbesondere Steuern, hier 

insbesondere der Ertragssteuer (derzeit 4,5 %  - Stand 01.01.2022) 

und Mehrwertsteuer (derzeit 10 %  - Stand 01.01.2022). Darüber 

hinaus trägt der Auftraggeber die Kosten der Holzernte (§ 2 Ziff. 

8). Wird der prognostizierte Nettoerlös entsprechend der Investi-

tionsrechnung und Ertragsprognose, die Bestandteil des Vertrages 

ist und dem Auftraggeber vom Dienstleister mit Vertragsunter-

zeichnung übermittelt wurde, übertroffen, erhält der Dienstleister 

25 % des Mehrertrages (vor Abzug von Steuern) als Gewinnbeteili-

gung. Dies gilt nur für den Fall, dass der Nettoerlös, der die zusätz-

liche Gewinnbeteiligung auslöst, innerhalb der Vertragslaufzeit 

(max. 18 Jahre ab Pflanzdatum zzgl. 2 Jahre Schwankungsreserve) 

erzielt wird. 

§ 8 Ausschlussfrist für Zahlungsansprüche
Der Auftraggeber benennt eine Bankverbindung in Deutschland 

oder in einem anderen Land der Eurozone bzw. in der Schweiz 

oder Paraguay oder ein Dollarkonto in jedem anderen Land, auf 

die die Erträge ausbezahlt werden können. Benennt der Auftrag-

geber/Pächter nicht innerhalb von zwölf Monaten nach einer 

Durchforstung, Zwischen- oder Schlussernte, die dem Auftrag-

geber/Pächter vom Dienstleister in Textform angezeigt wird ein 

solches Konto, tritt für die Geltendmachung der Ansprüche aus 

den Durchforstungs- bzw. Ernteerträgen die gesetzliche Verjäh-

rungsfrist für Forderungen in Kraft.

§ 9 Waldzustands- und Fortschrittsbericht
Es besteht die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des Dienst-

leisters (derzeit: www.miller-investment.de) in einem passwort-

geschützten Zugangsbereich (Login-Bereich) über die forstwirt-

schaftlichen Aktivitäten und den Zustand des Waldes sowie den 

Wachstumsfortschritt zu informieren.

Daneben besteht für den Auftraggeber die Möglichkeit, das 

Grundstück auch persönlich nach Absprache mit der Forstver-

waltung zu inspizieren. Die persönliche Inaugenscheinnahme 

der bewirtschafteten Fläche (ohne Forstverwaltung) ist jederzeit 

möglich.

§ 10 Vorzeitige Beendigung
Eine vorzeitige Beendigung dieses Vertrags durch ordentliche 

Kündigung ist nicht möglich. Das Recht zu einer außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

Eine einvernehmliche Vertragsbeendigung ist gemäß der gesetz-

lichen Vorgaben frühestens nach Ablauf von 24 Monaten nach 

Vertragsschluss möglich.

§ 11 Haftung und Risiken
1. Der Auftraggeber geht mit Abschluss dieses Vertrages eine 

langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht kom-

menden Risiken in seine Investitionsentscheidung einbeziehen. 

Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Anlageentscheidung 

verbundenen Risiken aufgeführt werden. Eine ausführliche Dar-

stellung der Risiken ist dem aktuellen Verkaufsprospekt der Miller 

Forest Investment AG zu entnehmen, der insoweit Gegenstand 

des vorliegenden Vertrages ist. 

2. Bei der vorliegenden Anlageform handelt es sich um ein Direkt-

investment. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit 

auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit 

vorhergesagt werden. Höhe und Zeitpunkt von Auszahlungen 

können nicht zugesichert oder garantiert werden. Die Prognose 

basiert auf Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der zukünf-

tigen Entwicklung und kann kein Indikator für eine zukünftige 

Wertentwicklung sein. Der wirtschaftliche Erfolg ist abhängig von 

einer Vielzahl variabler Faktoren, insbesondere von der Boden-

qualität, dem Mikroklima, dem Pflegeaufwand, der Nährstoff-

versorgung und anderem mehr. Ferner können die Qualität des 

Holzes, Marktpreisschwankungen, wie auch eine Änderung der 

rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erhebliche 

Auswirkungen auf das Ergebnis haben.

3. Der Dienstleister haftet, mit Ausnahme der Anwachsgarantie, 

insbesondere nicht für Schäden, die aus höherer Gewalt, insbe-

sondere aus Naturkatastrophen resultieren. Etwaige Schadens-

ersatzansprüche gegenüber dem Dienstleister beschränken sich 

auf Schäden, die dieser vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeige-

führt hat.

4. Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift unter den 

Pacht- und Aufforstungsvertrag, dass er sämtliche Unterlagen, 

insbesondere den Pacht- und Aufforstungsvertrag sowie den ak-

tuellen Verkaufsprospekt einschließlich der Investitionsrechnung 

und Ertragsprognose sowie die allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen erhalten, gelesen und verstanden hat. Der Auftraggeber ak-

zeptiert die dort aufgeführten Regelungen. Diese sind die Grund-

lage des Vertrages.

§ 12 Obliegenheiten des Auftraggebers/Pächters
1. Der Auftraggeber/Pächter ist verpflichtet, dem Dienstleister 

jede Änderung seiner Kontaktdaten, die für die Durchführung die-

ses Vertragsverhältnisses von Bedeutung sind oder sein können, 

unverzüglich mitzuteilen, insbesondere Wohnanschrift, E-mail-

Adresse und Kontoverbindung.

2. Der Auftraggeber/Pächter verpflichtet sich, einen E-mail-Ac-

count oder eine andere, elektronische Postadresse vorzuhalten, 

unter der die gesamte Kommunikation geführt werden kann, 

die das Vertragsverhältnis betrifft. Insbesondere erklärt sich der 

Auftraggeber/Pächter damit einverstanden, dass sämtliche, das 

Vertragsverhältnis betreffenden Unterlagen, Dokumente und 

Informationen, insbesondere Informationen, die das Investment 

betreffen, wie Ernteplanungen, Ernteabrechnungen etc. auf elek-

tronischem Weg übermittelt werden dürfen. Auf ausdrücklichen 
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Wunsch des Auftraggebers erfolgt eine postalische Übermittlung 

aller erforderlicher Informationen. 

§ 13 Datenschutz
1. Der Dienstleister verpflichtet sich, personenbezogene Daten 

des Auftraggebers/Pächters nur unter Beachtung der einschlägi-

gen, gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-

grundverordnung zu verarbeiten und/oder zu nutzen.

2. Der Dienstleister verarbeitet personenbezogene Daten, die er 

im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung von dem Kunden (Auftrag-

geber/Pächter) erhalten hat. Insbesondere sind das alle Daten, die 

für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind. 

Notwendige Daten für die Durchführung des Vertragsverhältnis-

ses können insbesondere sein: Name, Adresse/andere Kontakt-

daten (Telefon, E-mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, Familienstand, Steuer-ID, Kontoverbindung.

3. Der Dienstleister verarbeitet die vorgenannten Daten im Ein-

klang mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz:

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, Artikel 6 Abs. 1b 

DSGVO.

b) Aufgrund der Einwilligung des Auftraggebers/Pächters, Artikel 

6 Abs. 1a DSGVO. Soweit der Auftraggeber/Pächter die Einwilli-

gung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für be-

stimmte Zwecke (z.B. Weitergabe von Daten an mittelbar oder 

unmittelbar am Vertrag Beteiligte, insbesondere die Firma Felber 

Forestal S. A.) erteilt hat, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbei-

tung auf Basis der Einwilligung gegeben. Die Einwilligung umfasst 

insbesondere die Weitergabe von Daten an mittelbar oder un-

mittelbar am Vertrag Beteiligte, soweit dies zur Durchführung des 

Vertrages erforderlich ist. Insbesondere dürfen derartige Daten 

an die Firma Felber Forestal S. A. weitergegeben werden, die für 

die Aufforstung verantwortlich ist. Darüber hinaus dürfen Daten 

an Makler, Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienstleister wei-

tergegeben werden, die von Seiten des Auftraggebers/Pächters 

beauftragt wurden, um den vorliegenden Vertrag anzubahnen, 

abzuschließen und/oder durchzuführen. Der einmal beauftragte 

Makler, Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienstleister wird 

auch über Folgeaufträge, die der Auftraggeber/Pächter erteilt 

unter Angabe der persönlichen Daten des Auftraggebers infor-

miert. Der Makler, Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienst-

leister ist auch für derartige Folgeaufträge provisionsberechtigt. 

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies 

gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor 

der Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 

25.05.2018 erteilt worden sind. Wird die Einwilligung zur Daten-

weitergabe an die Firma Felber Forestal S. A. widerrufen, kann der 

Vertrag nicht durchgeführt werden, da die Firma Felber Forestal 

S. A. als beauftragter Dienstleister verpflichtet ist, die anfallenden 

Steuern abzuführen.

§ 14 Anwendbarkeit deutschen Rechtes
Die Parteien vereinbaren, dass deutsches Recht auf das Vertrags-

verhältnis Anwendung findet.

§ 15 Widerrufsrecht
Der Auftraggeber/Pächter ist an seine Willenserklärung, die auf 

den Abschluss dieses Aufforstungsvertrages gerichtet ist, nicht 

mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht in Textform widerrufen 

hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-

derrufs.

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Dienst-

leister an die Adresse: Miller Forest Investment AG, Millerhof 

4, 88281 Schlier, Deutschland oder per E-mail an info@miller- 

investment.de. Aus der Erklärung muss der Entschluss des Auf-

traggebers/Pächters zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervor-

gehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertrags-

schluss.  

§ 16 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam 

oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-

mung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung tre-

ten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst 

nahekommt, die die Parteien mit der unwirksamen bzw. undurch-

führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestim-

mungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 

als lückenhaft oder unvollständig erweist. 

Ort, Datum

Dienstleister
(Miller Forest Investment AG  - Josef Miller)

Ort, Datum

Auftraggeber/Pächter

In der Miller Forest Investment AG haben wir für unse-

ren nachhaltigen Online Shop GUSTECO einen Part-

ner mit fundierter Erfahrung gefunden. Insbesondere 

die Dauerhaftigkeit und Zuverlässigkeit wissen wir zu 

schätzen. Die sinnvolle Wiederaufforstung einer zer-

störten Landschaft und die Schaffung von Arbeitsplät-

zen für die lokale Bevölkerung sind für uns wichtig.

Christina Wimmer

Gesellschafterin, GUSTECO Meier Violetta & Wimmer 

Christina GbR

Mit Miller Investment ist Nachhaltigkeit auch in einer 

Augenarztpraxis bequem zu verwirklichen.

Dr. med. Martin Braun

augenauf OHG Gemeinschaftspraxis Dr. med Martin 

Braun und Dr. Ulrike Braun

„ „

“ “
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GRUNDSTÜCKVERMITTLUNGSVERTRAG
„Nutzholz NK18“
Pflanzdatum 2023

zwischen

Miller Forest Investment AG 

Millerhof 4, D-88281 Schlier, 

vertreten durch den Vorstand 

- Grundstücksvermittler -

Felber Forestal S. A.

Ruta 8 

5670 Maciel, Cazaapá

Paraguay

- Verkäufer -

und

Firma

Name

Straße

PLZ, Wohnort
- Käufer -

Vorbemerkung | Der Verkäufer ist Eigentümer des Grundstückes 

Parzelle               in der Abteilung                 

auf der Estancia          mit folgender Lage (UTM-Ko-

ordinaten): 

N 

O 

S 

W

Bei diesem Grundstück handelt es sich um eine lastenfreie, zur 

Aufforstung bestimmte Fläche mit einer Gesamtgröße von

             Hektar. Die Verpflichtung zur Aufforstung hat 

der Grundstücksvermittler in einem gesonderten Vertrag mit dem 

Käufer übernommen.

Der Verkäufer möchte das Grundstück an den Käufer verkaufen, 

der auch die Rechte und Pflichten aus dem Aufforstungsvertrag 

übernimmt. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien fol-

gendes:

§ 1 Vermittlungstätigkeiten
Die Parteien sind sich darüber einig, dass der Grundstücksver-

mittler den Nachweis zur Gelegenheit zum Kaufvertragsabschluss 

zwischen Verkäufer und Käufer vermittelt hat hinsichtlich des in 

der Vorbemerkung bezeichneten Objektes.

§ 2 Sonstige Leistungen des Grundstücksvermittlers 
Der Grundstücksvermittler verpflichtet sich, dem Käufer einen 

vereidigten, paraguayischen Notar, dessen Zulassung von der 

Deutschen Botschaft in Paraguay bestätigt ist, zu benennen und 

beauftragt diesen mit der Vorbereitung der Eigentumsübertra-

gung. Käufer und Verkäufer verpflichten sich, den Vertrag aus-

schließlich bei dem vom Grundstücksvermittler benannten Notar 

beurkunden zu lassen.

§ 3 Abwicklung des Kaufvertrages
Sofern zwischen Verkäufer und Käufer ein notarieller Kaufvertrag 

abgeschlossen wird, verpflichtet sich der Käufer die Kaufpreiszah-

lung ausschließlich über das hier benannte Konto des Grundstücks-

vermittlers, der insoweit als Treuhänder fungiert, abzuwickeln.

Sollte der Käufer entgegen dieser Vereinbarung die Kaufpreiszah-

lung auf ein Konto des Verkäufers vornehmen, gilt dies nicht als 

Vertragsdatum

Vertragsnr. 

Kundennr.

Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Für den Fall des 

Zahlungseingangs auf dem Konto des Verkäufers, weist der Käufer 

diesen bereits heute unwiderruflich an, das Geld auf das unten be-

zeichnete Konto des Grundstücksvermittlers weiterzuleiten.  

Der Käufer verpflichtet sich, die an den Verkäufer zu leistende 

Kaufpreiszahlung in Höhe von                      EUR ausschließ-

lich auf das Konto des Grundstücksvermittlers bei der

Bank Raiffeisenbank Ravensburg eG
IBAN DE 91 6506 2577 0033 0000 00
BIC GENODES1RRV

zu leisten.

Der Grundstücksvermittler verpflichtet sich, den Kaufpreis, ab-

züglich Vermittlungsprovision in der Höhe, wie mit dem Verkäufer 

vereinbart, an diesen weiterzuleiten. 

Der Grundstücksvermittler ist berechtigt, zunächst die verein-

barte Provision vollumfänglich von den Zahlungen des Käufers in 

Abzug zu bringen. Erst nach vollständigem Ausgleich der verein-

barten Provision ist der Grundstücksvermittler verpflichtet, den 

restlichen Kaufpreis an den Verkäufer zu bezahlen. 

Verkäufer und Grundstücksvermittler sind sich darüber einig, dass 

der Grundstücksvermittler keinesfalls vorleistungspflichtig ist, 

d.h. die Fälligkeit der Kaufpreiszahlung im Verhältnis Verkäufer/ 

Grundstücksvermittler erst dann und auch nur in der Höhe ein-

tritt, wie der Käufer den Kaufpreis entrichtet. 

Der Grundstücksvermittler ist berechtigt, dem beauftragten para-

guayischen Notar die Verträge vorzulegen, aus welchen sich die 

Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung auf das Konto des Vermittlers 

ergibt.

§ 4 Fälligkeit der Kaufpreiszahlung
Mit Unterzeichnung des vorliegenden Grundstücksvermittlungs-

vertrages zahlt der Käufer 25 % des Kaufpreises auf das in § 3 

genannte Konto des Grundstücksvermittlers.

Verkäufer und Grundstücksvermittler weisen darauf hin, dass bis 

zur Auflassung des Grundstücks (Eigentumsübergang), die von 

behördlichen Vorgängen abhängig ist, häufig bis zu zwei Jahre, 

gelegentlich auch länger, vergehen können. Diese Laufzeit ist we-

der vom Willen des Verkäufers noch vom Willen des Grundstücks-

vermittlers abhängig.  

Wegen Verzögerungen beim Eigentumsübergang, die nicht auf 

ein Verschulden des Verkäufers und/oder Grundstücksvermittlers 

zurückgehen oder die nicht von deren Willen abhängig sind, be-

stehen keinerlei Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer bzw. 

Grundstücksvermittler. Insbesondere sind Schadensersatzansprü-

che, ganz gleich welcher Art ausgeschlossen, als auch das Recht 

zum Rücktritt vom Kauf- und/oder Aufforstungsvertrag. Verkäufer 

und Grundstücksvermittler werden alles in ihrer Macht Stehende 

tun, um eine reibungslose Auflassung schnellstmöglich für den 

Käufer zu erreichen. 

Die Restzahlung in Höhe von 75 % erfolgt mit Erklärung der Las-

tenfreiheit durch den Notar. Bei vereinbarter Ratenzahlung sind 

die vereinbarten und dementsprechend auf der Rechnung ange-

gebenen Zahlungsfristen bindend.

§ 5 Obliegenheiten des Käufers
1. Der Käufer ist verpflichtet, dem Grundstücksvermittler jede Än-

derung seiner Kontaktdaten, die für die Durchführung dieses Ver-

tragsverhältnisses von Bedeutung sind oder sein können, unver-

züglich mitzuteilen, insbesondere Wohnanschrift, E-mail-Adresse 

und Kontoverbindung. 

2. Der Käufer verpflichtet sich, einen E-mail-Account oder eine 

andere, elektronische Postadresse vorzuhalten, unter der die 

gesamte Kommunikation geführt werden kann, die das Vertrags-

verhältnis betrifft. Insbesondere erklärt sich der Käufer damit ein-

verstanden, dass sämtliche, das Vertragsverhältnis betreffenden 

Unterlagen, Dokumente und Informationen, insbesondere Infor-

mationen, die das Investment betreffen, wie Ernteplanungen, 

Ernteabrechnungen etc. auf elektronischem Weg übermittelt 

werden dürfen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers erfolgt 

eine postalische Übermittlung aller erforderlicher Informationen.

§ 6 Datenschutz
1. Der Grundstücksvermittler verpflichtet sich, personenbezoge-

ne Daten des Käufers nur unter Beachtung der einschlägigen, ge-

setzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrund-

verordnung zu verarbeiten und/oder zu nutzen.

2. Der Grundstücksvermittler und der Verkäufer verarbeiten per-

sonenbezogene Daten, die sie im Rahmen ihrer Geschäftsbezie-

hung von dem Kunden (Käufer) erhalten haben. Insbesondere 

sind das alle Daten, die für die Durchführung des Vertragsverhält-

nisses erforderlich sind. Notwendige Daten für die Durchführung 

des Vertragsverhältnisses können insbesondere sein: Name, Ad-

resse/andere Kontaktdaten (Telefon, E-mail-Adresse), Geburtsda-

tum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Steu-

er-ID, Kontoverbindung.

3. Der Grundstücksvermittler verarbeitet die vorgenannten Daten 

im Einklang mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverord-

nung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz:

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, Artikel 6 Abs. 1b 

DSGVO.

MUSTER- 
VERTRAG

NK18
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b) Aufgrund der Einwilligung des Käufers, Artikel 6 Abs. 1a DSGVO. 

Soweit der Käufer die Einwilligung zur Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.B. Weitergabe 

von Daten an mittelbar oder unmittelbar am Vertrag Beteiligte, 

insbesondere die Firma Felber Forestal S. A.) erteilt hat, ist die 

Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis der Einwilligung 

gegeben. Die Einwilligung umfasst insbesondere die Weitergabe 

von Daten an mittelbar oder unmittelbar am Vertrag Beteiligte, 

soweit dies zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist. Ins-

besondere dürfen derartige Daten an die Firma Felber Forestal 

S. A. weitergegeben werden, die für die Aufforstung verantwort-

lich ist. Darüber hinaus dürfen Daten an Makler, Finanzvermittler 

oder sonstige dritte Dienstleister weitergegeben werden, die von 

Seiten des Käufers beauftragt wurden, um den vorliegenden Ver-

trag anzubahnen, abzuschließen und/oder durchzuführen. Der 

einmal beauftragte Makler, Finanzvermittler oder sonstige dritte 

Dienstleister wird auch über Folgeaufträge, die der Käufer erteilt 

unter Angabe der persönlichen Daten des Käufers informiert. Der 

Makler, Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienstleister ist auch 

für derartige Folgeaufträge provisionsberechtigt. Eine erteilte Ein-

willigung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den 

Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

EU-Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25.05.2018 er-

teilt worden sind. Wird die Einwilligung zur Datenweitergabe an 

die Firma Felber Forestal S. A. widerrufen, kann der Vertrag nicht 

durchgeführt werden, da die Firma Felber Forestal S. A. als be-

auftragter Dienstleister verpflichtet ist, die anfallenden Steuern 

abzuführen, den Grundstückskaufvertrag abzuwickeln und daraus 

resultierende Ansprüche abzuwickeln.

§ 7 Anwendbarkeit deutschen Rechtes
Die Parteien vereinbaren, dass deutsches Recht auf das Vertrags-

verhältnis Anwendung findet.

§ 8 Widerrufsrecht
Der Käufer ist an seine Willenserklärung, die auf den Abschluss 

dieses Grundstücksvermittlungsvertrages gerichtet ist, nicht 

mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht in Textform widerrufen 

hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Wi-

derrufs.

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Grund-

stücksvermittler an die Adresse: Miller Forest Investment AG, 

Millerhof 4, 88281 Schlier, Deutschland oder per E-mail an info@

miller-investment.de. Aus der Erklärung muss der Entschluss des 

Käufers zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der 

Widerruf muss keine Begründung enthalten. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertrags-

schluss. 

§ 9 Schlussbestimmungen
Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu 

ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

§ 10 Streitigkeiten
Für Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertrag entstehen, gilt Ravensburg als Erfüllungsort und Gerichts-

stand, sofern gesetzlich zulässig.

§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam 

oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-

mung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung tre-

ten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst 

nahekommt, die die Parteien mit der unwirksamen bzw. undurch-

führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestim-

mungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 

als lückenhaft oder unvollständig erweist.

Ort, Datum

Grundstücksvermittler
(Miller Forest Investment AG  - Josef Miller)

(Felber Forestal S.A.)

Ort, Datum

Ort, Datum

Verkäufer

Käufer

Als Fachanwältin für Erbrecht liegt mir die voraus-

schauende Planung der Nachfolge meiner Mandanten 

am Herzen. Dazu gehört für mich auch, den nach-

folgenden Generationen eine lebenswerte Umwelt 

zu hinterlassen. Um den Papierverbrauch in meiner 

Kanzlei zu reduzieren setze ich auf Digitalisierung. 

Mein Engagement bei Miller Investment hilft mir, das 

Nachhaltigkeitskonzept meiner Kanzlei abzurunden 

und CO2-neutral zu arbeiten.

Elke Nicole Kestler

Elke Nicole Kestler - Kanzlei für Erbrecht

„

“

Wald ist Leben: Bäume binden CO2 und produzie-

ren Sauerstoff – Kompensation, das ist allen Mit-

gliedern unseres Vereins eine Verantwortung. Daher 

engagieren wir uns als Touristiker mit Miller Wald-

investment nachhaltig für eine bessere Umwelt.

Andreas M. Gross

1. Vorsitzender, ARGE Lateinamerika e.V.

„

“
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AUFFORSTUNGSVERTRAG
„Nutzholz NK18“
Pflanzdatum 2023

zwischen

Miller Forest Investment AG 

Millerhof 4, D-88281 Schlier, 

vertreten durch den Vorstand 

- Dienstleister -

und

Firma

Name

Straße

PLZ, Wohnort
- Auftraggeber/Eigentümer -

Vorbemerkung | Unter der Voraussetzung, dass der Auftraggeber 

und gleichzeitige Eigentümer seine nachfolgende Verpflichtung er-

füllt und dem Dienstleister das in § 1 bezeichnete Grundstück zur 

Bewirtschaftung zur Verfügung stellt, entstehen für die Vertragspar-

teien die in diesem Vertrag genannten Verpflichtungen. Geschäfts-

grundlage dieses Vertrages ist die Aufforstung von Landflächen in 

Paraguay, deren forstwirtschaftliche Nutzung und Verwendung. 

§ 1 Pflichten des Auftraggebers/Eigentümers
1. Der Auftraggeber hat ein zusammenhängendes Grund-

stück, das zur Aufforstung bestimmt ist, mit der Größe von  

      Hektar zu Eigentum erworben. Gegen-

stand der Aufforstungsfläche ist das Grundstück auf der Parzelle 

         in der Abteilung

auf der Estancia      gemäß Lage- und Par-

zellierungsplan, der dieser Vereinbarung in Kopie beiliegt und 

Gegenstand des Vertrages ist. Das Grundstück hat folgende Lage 

(UTM-Koordinaten):

N 

O 

S 

W

2. Der Dienstleister garantiert, dass die Grundstücksfläche zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Vertrages lastenfrei, d. h. 

frei von Rechten Dritter ist, insbesondere frei von Bewohnern 

und Gebäuden. Sollte das Grundstück durch den Eigentümer in 

Vertragsdatum

Vertragsnr. 

Kundennr.

einen nicht lastenfreien Zustand versetzt werden und dies die 

Dienstleistungen behindern, ist der Dienstleister erst zu den nach 

diesem Vertrag bestimmten Leistungen verpflichtet, wenn das 

Grundstück von dem Eigentümer in einen vertragsgemäßen Zu-

stand versetzt wurde, der die Aufforstung und Bewirtschaftung 

gemäß § 2 des Vertrages erlaubt.

§ 2 Pflichten des Dienstleisters/Anwachsgarantie

§ 2 Pflichten des Dienstleisters/Anwachsgarantie
1. Vorbereitung des Grundstückes | Der Dienstleister verpflich-

tet sich, auf dem lastenfreien Grundstück, gem. § 1 des Vertrages 

soweit noch nicht geschehen, das in § 1 genannte Grundstück 

soweit vorzubereiten, dass mit der Aufforstung ohne weitere Vor-

arbeiten begonnen werden kann. Zu der Vorbereitung des Grund-

stückes zählt insbesondere, soweit erforderlich, die Erschließung, 

das Anlegen von Wirtschaftswegen, Entwässerungsgräben, Um-

zäunung der Gesamtbewirtschaftungsparzelle, Entfernung von 

Buschvegetation, pflügen, auflockern und düngen des Bodens.

2. Dauer der Vorarbeiten | Die Parteien sind sich darüber ei-

nig, dass die Vorarbeiten einschließlich der Bepflanzung einen 

Zeitraum von bis zu acht Monaten ab Unterzeichnung dieses 

Vertrages einnehmen können. Die Dauer der Vorarbeiten ist 

insbesondere von der Bodenbeschaffenheit sowie der Art des 

vorhandenen Bodenbewuchses abhängig, die Anpflanzung der 

Bäume von der Witterung, sowie der Lieferung des geeigneten 

Pflanzmateriales.

3. Anpflanzung | Der Dienstleister verpflichtet sich, auf der in § 

1 genannten Grundstücksfläche nach Lieferung des geeigneten 

Pflanzmaterials mit der Aufforstung der vorbereiteten Fläche zu 

beginnen, soweit noch nicht geschehen. Der Dienstleister legt 

unter forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten den genauen Zeit-

punkt der Anpflanzung sowie den Pflanzabstand fest unter Be-

rücksichtigung der Wachstumsaussichten der jeweiligen Bäume. 

Hieraus ergibt sich die Zahl der zu pflanzenden Bäume. Dabei 

ist der Dienstleister berechtigt, soweit aus forstwirtschaftlicher 

Sicht erforderlich, bis zu 3 % der Fläche nicht zu bepflanzen. Der 

Dienstleister verpflichtet sich, die aus forstwirtschaftlicher Sicht 

jeweils bestmöglichen Pflanzungen vorzunehmen, um den Ver-

tragszweck zu erfüllen. Welche Baumarten in welchem Abstand 

gepflanzt werden, hängt insbesondere davon ab, welche Waldart 

zwischen den Parteien vereinbart wurde und wie die Bodenbe-

schaffenheit der jeweiligen Parzelle ist.

4. Nachpflanzungsverpflichtung/Anwachsgarantie | Der Dienst-

leister ersetzt nicht anwachsende oder eingegangene Setzlin-

ge für die Dauer von zwei Jahren nach Pflanzdatum, soweit aus 

forstwirtschaftlicher Sicht sinnvoll und garantiert, dass zum Ende 

dieses Zeitraums ein Bestand von 85 % der ursprünglich ange-

pflanzten Setzlinge angewachsen oder nachgepflanzt sind. Das 

Pflanzdatum ergibt sich aus dem Forstprotokoll im Login-Bereich 

welcher Bestandteil des Vertrages ist.

Die Verpflichtung zur Nachpflanzung besteht auf Seiten des 

Dienstleisters nicht, wenn Pflanzen aufgrund von Frostschäden 

derart beschädigt oder zerstört wurden, dass diese nicht anwach-

sen können.  

Für den Fall, dass eine Zwischenernte erfolgt oder mehrere Zwi-

schenernten erfolgen, wird garantiert, dass 85 % der geernteten 

Stöcke wieder austreiben und sich zu Bäumen entwickeln. Für 

diese aus dem Stock ausgetriebenen Bäume verkürzt sich die 

Verpflichtung zur Nachpflanzung auf ein Jahr ab Holzernte. Ent-

scheidend ist das Erntedatum, welches sich aus dem Forstproto-

koll im Login-Bereich ergibt und Bestandteil des Vertrages ist. Die 

Verpflichtung zur Nachpflanzung kann der Dienstleister auch auf 

Dritte übertragen.

5. Nachpflanzung/Rücktrittsrecht | Sollten zwei Versuche, dass 

die Pflanzen anwachsen, nicht erfolgreich verlaufen, wird der Auf-

forstungsleiter eine gutachterliche Stellungnahme abgeben, von 

der der Auftraggeber/Eigentümer über den Login-Bereich durch 

den Dienstleister unterrichtet wird. In diesem Fall ist der Auftrag-

geber/Eigentümer berechtigt, vom Aufforstungsvertrag zurück-

zutreten. Ein Rücktrittsrecht bei nicht erfolgreicher Nachpflan-

zung ist innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung durch den 

Dienstleister diesem gegenüber zu erklären. Das Rücktrittsrecht 

erlischt spätestens nach vier Jahren und zwei Monaten nach der 

Erstanpflanzung, wie sie sich aus dem Forstprotokoll im Login-Be-

reich, das Bestandteil des Vertrages ist, ergibt. Für den Fall des 

Rücktritts vom Aufforstungsvertrag sind weitergehende Ansprü-

che des Auftraggebers/ Eigentümers gegen den Dienstleister aus-

geschlossen, insbesondere Schadensersatzansprüche.

6. Laufende Bewirtschaftung/Stockaustrieb |

a) Der Dienstleister übernimmt die Pflege der Setzlinge/Bäume 

für die Dauer der Laufzeit des Vertrages (§ 4).

b) Je nach vereinbarter Waldart wird keine Zwischenernte, eine 

Zwischenernte oder mehrere Zwischenernten durchgeführt. 

Maßgeblich ist die Investitionsrechnung und Ertragsprognose, 

wie sie sich aus der Anlage ergibt, die Bestandteil dieses Vertrages 

ist.  Die dort genannten Prognosen stellen keine Garantien dar, 

sondern beruhen auf Erfahrungswerten. Die Ernten werden im-

mer unter Berücksichtigung forstwissenschaftlicher Erkenntnisse 

gem. § 2 Ziffer 7 durchgeführt. Für den Fall, dass eine Zwischen-

ernte erfolgt oder mehrere Zwischenernten erfolgen, wird garan-

tiert, dass 85 % der geernteten Stöcke wieder austreiben und sich 

zu Bäumen entwickeln. Für diese aus dem Stock ausgetriebenen 

Bäume verkürzt sich die Verpflichtung zur Nachpflanzung auf ein 

Jahr ab Holzernte gem. § 2 Ziffer 4. Entscheidend ist das Ernte-

datum, welches sich aus dem Forstprotokoll im Login-Bereich er-

gibt und Bestandteil des Vertrages ist.

7. Durchforstungen, Zwischen-/und Schlussernte | Je nach 

vereinbarter Waldart wird keine, eine oder mehrere Durchfors-

tungen und/oder Zwischenernten durchgeführt. Die voraussicht-

lichen Intervalle ergeben sich aus der Investitionsrechnung und 

Ertragsprognose, wie sie sich aus der Anlage zu diesem Vertrag 

ergibt. Diese Prognosen stellen keine Garantien dar und beruhen 

auf Erfahrungswerten. In jedem Fall wird mind. eine Schlussern-

te durchgeführt. Der Dienstleister bestimmt den Zeitpunkt der 

Durchforstung bzw. Durchforstungen, Zwischenernte bzw. Zwi-

schenernten und der Schlussernte sowie die Anzahl der zu schla-

genden Bäume einer Durchforstung unter Berücksichtigung forst-

wissenschaftlicher Faktoren und Erkenntnisse, insbesondere des 

Wachstumsprofils und der Größe der Bäume, der Wachstumsaus-

sichten der verbleibenden Bäume, der ökonomischen Faktoren, 

wie dem Marktpreis der gepflanzten Hölzer sowie ökologischer 

Gegebenheiten. Dem Auftraggeber/Eigentümer ist bekannt, dass 

keine, eine oder mehrere Durchforstungen und keine, eine oder 

mehrere Zwischenernten durchgeführt werden müssen, um das 

Wachstumsziel und den Ertrag, der prognostiziert wurde, zu ge-

währleisten. Der Eigentümer stimmt den forstwissenschaftlich 

erforderlichen Maßnahmen bereits jetzt zu und überträgt für 

die Dauer dieses Vertrages dem Dienstleister unwiderruflich die 

vorgenannten Aufgaben. Der Auftraggeber/Eigentümer verzich-

tet ausdrücklich auf etwaige Einwendungen oder Widersprüche 

gegen erforderliche Durchforstungen sowie Zwischenernten. Er 

überträgt dem Dienstleister unwiderruflich die vorgenannten 

Aufgaben. 

MUSTER- 
VERTRAG
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8. Erntekosten und Grundsteuer | Die Kosten der Holzernte 

werden vom Erlöspreis abgezogen. Die voraussichtlichen Kosten 

ergeben sich aus den Angaben im zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses aktuellen Verkaufsprospekt des Dienstleisters und sind 

in der Investitionsrechnung und Ertragsprognose, die dem Eigen-

tümer mit Vertragsabschluss als Bestandteil des Vertrages ausge-

händigt wird, berücksichtigt. Die voraussichtlichen Kosten werden 

von Seiten des Dienstleisters nach bestem Wissen ermittelt und 

unterliegen einer ständigen Kontrolle durch den Dienstleister 

oder von ihm beauftragter Dritter. Der Dienstleister entrichtet für 

die Dauer des Vertrages die Grundsteuer für Waldbesitzer in der 

Höhe, wie sie zur Zeit des Vertragsabschlusses festgesetzt wird. 

Steuererhöhungen gehen zu Lasten des Grundstückseigentü-

mers. Die aktuelle Grundsteuer beträgt 3,50 € pro Jahr und Hekt-

ar für Waldflächen (Stand 01.01.2022).

§ 3 Übertragung der Aufgaben auf Dritte
Der Dienstleister ist berechtigt, sämtliche Arbeiten, insbesondere 

die Anpflanzung, laufende Bewirtschaftung, sowie Durchforstun-

gen und Schlussernte auf Dritte zu übertragen. Eine persönliche 

Dienstleistung ist nicht geschuldet.

§ 4 Laufzeit des Vertrages
Die Laufzeit des Vertrages beträgt 18 Jahre. Die Laufzeit beginnt 

mit der Anpflanzung, wobei sich das maßgebliche Pflanzdatum 

aus dem Forstprotokoll im Investoren-Login ersehen lässt und en-

det, ohne dass es einer Kündigung bedarf mit der Schlussernte am 

Laufzeitende des Vertrages. Die Parteien sind sich darüber einig, 

dass die Laufzeit des Vertrages aus biologischen und/oder witte-

rungsabhängigen Gründen eine Schwankungsreserve von 24 Mo-

naten vor bzw. nach dem vorgesehenen Laufzeitende hat. Erweist 

es sich aus biologischen oder forstwirtschaftlichen Gründen als 

sinnvoll, die Schlussernte bis zu 24 Monate vor dem Laufzeitende 

durchzuführen oder bis zu 24 Monate nach dem Laufzeitende, 

endet der Vertrag zu diesem Zeitpunkt, ohne dass hieraus weitere 

gegenseitige Ansprüche resultieren. Für die Frage des Laufzeiten-

des ist der vom Aufforstungsleiter festgesetzte Schlussernteter-

min maßgeblich, über den der Eigentümer in Textform durch Be-

nachrichtigung im Investoren-Login informiert wird. Nach Zugang 

der Information an den Eigentümer über die anstehende Schluss-

ernte, hat dieser das Recht, einer solchen Schlussernte inner-

halb einer Frist von zwei Monaten in Textform zu widersprechen. 

Sollte der Eigentümer der Schlussernte widersprechen, endet der 

Dienstleistungsvertrag mit allen daraus resultierenden Rechten 

und Pflichten zu dem Zeitpunkt, den der Aufforstungsleiter als 

Schlusserntedatum genannt und dem Eigentümer im Investoren-

Login bekannt gegeben wurde. Der Dienstleister ist im Falle des 

Widerspruchs gegen die Schlussernte zu Pflegemaßnahmen nach 

diesem Vertrag nur noch bis zu dem vom Aufforstungsleiter be-

kanntgegebenen Schlusserntetermin verpflichtet.

§ 5 Vergütung
1. Höhe der Vergütung | Die Kosten für die Aufforstung und Be-

wirtschaftung werden vom Auftraggeber getragen und betragen  

       EUR. Die Aufschlüsselung der Kosten ist 

der Investitionsrechnung und Ertragsprognose in der Anlage zu 

diesem Vertrag zu entnehmen, die wesentlicher Bestandteil des 

Vertrages ist. 

2. Fälligkeit der Vergütung | Die Vergütung ist 14 Tage nach Un-

terzeichnung dieses Vertrages zur Zahlung fällig. Bei vereinbarter 

Ratenzahlung sind die vereinbarten und dementsprechend auf 

der Rechnung angegebenen Zahlungsfristen bindend.

§ 6 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung
1. Zurückbehaltungsrecht | Der Dienstleister ist nicht verpflich-

tet, die in diesem Vertrag vereinbarten Dienstleistungen zu er-

bringen, so lange die in § 5 genannte Vergütung nicht vollständig 

zum Fälligkeitszeitpunkt auf dem Konto des Dienstleisters einge-

gangen ist. Bei vereinbarter Ratenzahlung ist der Dienstleister be-

rechtigt, die Dienstleistung einzustellen oder nicht zu erbringen, 

soweit die vereinbarten Raten nicht zum Fälligkeitszeitpunkt be-

zahlt werden. 

2. Rücktritt | Leistet der Auftraggeber die in § 5 genannte Ver-

gütung nicht oder verspätet, ist der Dienstleister berechtigt, den 

Rücktritt von dem vorliegenden Aufforstungsvertrag zu erklären.

Der Rücktritt ist erst dann zulässig, wenn die Zahlung fällig ist und 

der Auftraggeber trotz Mahnung und angemessener Nachfrist-

setzung von zumindest 14 Tagen die vereinbarte Zahlung ganz 

oder teilweise nicht leistet.

Darüber hinaus vereinbaren die Parteien für den Fall, dass der 

Dienstleister den Rücktritt vom Aufforstungsvertrag zulässiger-

weise erklärt, dass dies auch gleichzeitig einen Rechtsgrund für 

den Verkäufer (Felber Forestal S.A.) bildet, vom Kaufvertrag zu-

rückzutreten. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass Brachflächen 

entstehen, die nicht aufgeforstet werden können und das ökologi-

sche Ziel der geschlossenen Verträge nicht erreicht wird.

3. Schadensersatz | Der Dienstleister kann vom Auftraggeber für 

den Fall der Erklärung des Rücktrittes vom Aufforstungsvertrag 

auch Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen ver-

langen.

§ 7 Verkauf des Holzes
1. Dem Auftraggeber wird zugesichert, dass während der Ver-

tragslaufzeit einmal eine sogenannte Schlussernte durchgeführt 

wird, soweit der Schlussernte vom Auftraggeber nicht widerspro-

chen wird. Je nach vereinbarter Waldart wird keine, eine oder 

mehrere Zwischenernten oder keine, eine oder mehrere Durch-

forstungen durchgeführt, denen nicht widersprochen werden 

kann und das Holz, welches geerntet wird, verkauft. Der Verkauf 

des Holzes erfolgt ausschließlich durch und in Verantwortung des 

Dienstleisters oder eines von ihm beauftragen Dritten, bevorzugt 

auf dem lokalen und regionalen Holzmarkt unter Berücksichti-

gung der Marktgegebenheiten und Nachfragesituation und des 

aktuellen Holzpreises. Dem Dienstleister ist es gestattet, das Holz 

auch auf dem internationalen Markt zu verkaufen, sofern dort ein 

höherer Preis erzielt werden kann.

2. Der Grundstückseigentümer erteilt mit Unterzeichnung dieses 

Vertrages die Zustimmung zur Holzverwertung gemäß § 7 Ziff. 1 

des Vertrages durch den Dienstleister. Dem Grundstückseigentü-

mer wird das Recht eingeräumt, seine Zustimmung in Textform zu 

widerrufen. In diesem Fall ist der Eigentümer berechtigt, das Holz 

selbst zu vermarkten. 

3. Die Erträge aus dem Holzverkauf fließen an den Auftraggeber, 

abzüglich aller öffentlichen Abgaben, insbesondere Steuern, hier 

insbesondere der Ertragssteuer (derzeit 4,5 %  - Stand 01.01.2022) 

und Mehrwertsteuer (derzeit 10 %  - Stand 01.01.2022). Darüber 

hinaus trägt der Auftraggeber die Kosten der Holzernte (§ 2 Ziff. 

8). Wird der prognostizierte Nettoerlös entsprechend der Investi-

tionsrechnung und Ertragsprognose, die Bestandteil des Vertrages 

ist und dem Auftraggeber vom Dienstleister mit Vertragsunter-

zeichnung übermittelt wurde, übertroffen, erhält der Dienstleister 

25 % des Mehrertrages (vor Abzug von Steuern) als Gewinnbeteili-

gung. Dies gilt nur für den Fall, dass der Nettoerlös, der die zusätz-

liche Gewinnbeteiligung auslöst, innerhalb der Vertragslaufzeit 

(max. 18 Jahre ab Pflanzdatum zzgl. 2 Jahre Schwankungsreserve) 

erzielt wird.

§ 8 Ausschlussfrist für Zahlungsansprüche
Der Auftraggeber benennt eine Bankverbindung in Deutschland 

oder in einem anderen Land der Eurozone bzw. in der Schweiz 

oder Paraguay oder ein Dollarkonto in jedem anderen Land, auf 

die die Erträge ausbezahlt werden können. Benennt der Auftrag-

geber/Eigentümer nicht innerhalb von zwölf Monaten nach einer 

Durchforstung, Zwischen- oder Schlussernte, die dem Auftragge-

ber/Eigentümer jeweils vom Dienstleister in Textform angezeigt 

wird ein solches Konto, tritt für die Geltendmachung der Ansprü-

che aus den Durchforstungs- bzw. Ernteerträgen die gesetzliche 

Verjährungsfrist für Forderungen in Kraft.

§ 9 Waldzustands- und Fortschrittsbericht
Es besteht die Möglichkeit, sich auf der Internetseite des Dienst-

leisters (derzeit: www.miller-investment.de) in einem passwort-

geschützten Zugangsbereich (Login-Bereich) über die forstwirt-

schaftlichen Aktivitäten und den Zustand des Waldes sowie den 

Wachstumsfortschritt zu informieren.

Daneben besteht für den Auftraggeber die Möglichkeit, das 

Grundstück auch persönlich nach Absprache mit der Forstver-

waltung zu inspizieren. Die persönliche Inaugenscheinnahme 

der bewirtschafteten Fläche (ohne Forstverwaltung) ist jederzeit 

möglich.

§ 10 Vorzeitige Beendigung
Eine vorzeitige Beendigung dieses Vertrags durch ordentliche 

Kündigung ist nicht möglich. Das Recht zu einer außerordent-

lichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. 

Eine einvernehmliche Vertragsbeendigung ist gemäß der gesetz-

lichen Vorgaben frühestens nach Ablauf von 24 Monaten nach 

Vertragsschluss möglich. 

§ 11 Haftung und Risiken
1. Der Auftraggeber geht mit Abschluss dieses Vertrages eine 

langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht kom-

menden Risiken in seine Investitionsentscheidung einbeziehen. 

Nachfolgend können nicht sämtliche mit der Anlageentscheidung 

verbundenen Risiken aufgeführt werden. Es können etwaige Risi-

ken auch nicht abschließend erläutert werden. Eine ausführliche 

Darstellung der Risiken ist dem aktuellen Verkaufsprospekt der 

Firma Miller Forest Investment AG zu entnehmen, der insoweit 

Gegenstand des vorliegenden Vertrages ist.

2. Bei der vorliegenden Anlageform handelt es sich um ein Direkt-

investment. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit 

auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit 

vorhergesagt werden. Höhe und Zeitpunkt von Auszahlungen 

können nicht zugesichert oder garantiert werden. Die Prognose 

basiert auf Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der zukünf-

tigen Entwicklung und kann kein Indikator für eine zukünftige 

Wertentwicklung sein. Der wirtschaftliche Erfolg ist abhängig von 

einer Vielzahl variabler Faktoren, insbesondere von der Boden-

qualität, dem Mikroklima, dem Pflegeaufwand, der Nährstoff-

versorgung und anderem mehr. Ferner können die Qualität des 

Holzes, Marktpreisschwankungen, wie auch eine Änderung der 

rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen erhebliche 

Auswirkungen auf das Ergebnis haben.

3. Der Dienstleister haftet, mit Ausnahme der Anwachsgarantie, 

insbesondere nicht für Schäden, die aus höherer Gewalt, insbe-

sondere aus Naturkatastrophen resultieren. Etwaige Schadens-

ersatzansprüche gegenüber dem Dienstleister beschränken sich 

auf Schäden, die dieser vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeige-

führt hat.

4. Der Auftraggeber bestätigt mit seiner Unterschrift unter den 

Kauf- und/oder Aufforstungsvertrag, dass er sämtliche Unterla-

gen, insbesondere den Kauf- und/oder Aufforstungsvertrag sowie 

den aktuellen Verkaufsprospekt einschließlich der Investitions-

rechnung und Ertragsprognose sowie die allgemeinen Geschäfts-

bedingungen erhalten, gelesen und verstanden hat. Der Auftrag-

geber akzeptiert die dort aufgeführten Regelungen. Diese sind die 

Grundlage des Vertrages.

§ 12 Obliegenheiten des Auftraggebers/Eigentümers
1. Der Auftraggeber/Eigentümer ist verpflichtet, dem Dienst
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leister jede Änderung seiner Kontaktdaten, die für die Durchfüh-

rung dieses Vertragsverhältnisses von Bedeutung sind oder sein 

können, unverzüglich mitzuteilen, insbesondere Wohnanschrift,  

E-mail-Adresse und Kontoverbindung.

2. Der Auftraggeber/Eigentümer verpflichtet sich, einen E-mail-

Account oder eine andere, elektronische Postadresse vorzuhal-

ten, unter der die gesamte Kommunikation geführt werden kann, 

die das Vertragsverhältnis betrifft. Insbesondere erklärt sich der 

Auftraggeber/Eigentümer damit einverstanden, dass sämtliche, 

das Vertragsverhältnis betreffenden Unterlagen, Dokumente und 

Informationen, insbesondere Informationen, die das Investment 

betreffen, wie Ernteplanungen, Ernteabrechnungen etc. auf elek-

tronischem Weg übermittelt werden dürfen. Auf ausdrücklichen 

Wunsch des Auftraggebers erfolgt eine postalische Übermittlung 

aller erforderlicher Informationen.

§ 13 Datenschutz
1. Der Dienstleister verpflichtet sich, personenbezogene Daten 

des Auftraggebers/Eigentümers nur unter Beachtung der ein-

schlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Da-

tenschutzgrundverordnung zu verarbeiten und/oder zu nutzen.

2. Der Dienstleister verarbeitet personenbezogene Daten, die er 

im Rahmen seiner Geschäftsbeziehung von dem Kunden (Auf-

traggeber/Eigentümer) erhalten hat. Insbesondere sind das alle 

Daten, die für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erfor-

derlich sind. Notwendige Daten für die Durchführung des Ver-

tragsverhältnisses können insbesondere sein: Name, Adresse/

andere Kontaktdaten (Telefon, E-mail-Adresse), Geburtsdatum/-

ort, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Steuer-ID, 

Kontoverbindung.

3. Der Dienstleister verarbeitet die vorgenannten Daten im Ein-

klang mit den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz:

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, Artikel 6 Abs. 1b 

DSGVO.

b) Aufgrund der Einwilligung des Auftraggebers, Artikel 6 Abs. 

1a DSGVO. Soweit der Auftraggeber die Einwilligung zur Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 

(z.B. Weitergabe von Daten an mittelbar oder unmittelbar am 

Vertrag Beteiligte, insbesondere die Firma Felber Forestal S. A.) 

erteilt hat, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 

der Einwilligung gegeben. Die Einwilligung umfasst insbesonde-

re die Weitergabe von Daten an mittelbar oder unmittelbar am 

Vertrag Beteiligte, soweit dies zur Durchführung des Vertrages er-

forderlich ist. Insbesondere dürfen derartige Daten an die Firma 

Felber Forestal S. A. weitergegeben werden, die für die Auffors-

tung verantwortlich ist. Darüber hinaus dürfen Daten an Makler, 

Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienstleister weitergegeben 

werden, die von Seiten des Auftraggebers/Eigentümers beauf-

tragt wurden, um den vorliegenden Vertrag anzubahnen, abzu-

schließen und/oder durchzuführen. Der einmal beauftragte Mak-

ler, Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienstleister wird auch 

über Folgeaufträge, die der Auftraggeber erteilt unter Angabe 

der persönlichen Daten des Auftraggebers informiert. Der Mak-

ler, Finanzvermittler oder sonstige dritte Dienstleister ist auch für 

derartige Folgeaufträge provisionsberechtigt. Eine erteilte Einwil-

ligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den 

Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

EU-Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 25.05.2018 er-

teilt worden sind. Wird die Einwilligung zur Datenweitergabe an 

die Firma Felber Forestal S. A. widerrufen, kann der Vertrag nicht 

durchgeführt werden, da die Firma Felber Forestal S. A. als be-

auftragter Dienstleister verpflichtet ist, die anfallenden Steuern 

abzuführen, den Grundstückskaufvertrag abzuwickeln und daraus 

resultierende Ansprüche abzuwickeln. 

§ 14 Anwendbarkeit deutschen Rechtes
Die Parteien vereinbaren, dass deutsches Recht auf das Vertrags-

verhältnis Anwendung findet. 

§ 15 Widerrufsrecht
Der Auftraggeber/Eigentümer ist an seine Willenserklärung, die 

auf den Abschluss dieses Aufforstungsvertrages gerichtet ist, 

nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht in Textform wider-

rufen hat. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 

des Widerrufs.

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Dienst-

leister an die Adresse: Miller Forest Investment AG, Millerhof 4, 

88281 Schlier, Deutschland oder per E-mail an info@miller-in-

vestment.de. Aus der Erklärung muss der Entschluss des Auftrag-

gebers zum Widerruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der 

Widerruf muss keine Begründung enthalten.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertrags-

schluss.  

§ 16 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder 

undurchführbar sein oder nach Vertragsabschluss unwirksam 

oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 

des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-

mung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung tre-

ten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst 

nahekommt, die die Parteien mit der unwirksamen bzw. undurch-

führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestim-

mungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 

als lückenhaft oder unvollständig erweist. 

Ort, Datum

Dienstleister
(Miller Forest Investment AG  - Josef Miller)

Ort, Datum

Auftraggeber/Eigentümer

Die Sachwertinvestition „Holz“ kann eine sehr sinnvolle Beimischung für ein Vermögen sein. Gerade bei einer Holz In-

vestition im Ausland braucht man dafür einen Partner, der sich engagiert und transparent kommuniziert. Die Partner von 

Miller Forest erscheinen mir sehr engagiert und haben die Firma in Paraguay über mehrere Jahre kontinuierlich aufge-

baut. Die Interessen der Investoren werden durch einen projektbegleitenden WALDRAT e.V. hier und vor Ort in Paraguay 

vertreten, was die Transparenz der Investition erheblich erhöht. Der nun beginnende Handel mit CO2-Zertifikaten ist eine 

folgerichtige Fortführung durch diese erfahrenen Partner.

Gerhard Saidowsky

Geschäftsführer, Saidowsky Capital Consulting GmbH & Co.KG

„

“
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der Miller Forest Investment AG (MFI)

§ 1 Vorbemerkung
Sinn und Zweck der Investition ist die nachhaltige Aufforstung und 
forstwirtschaftliche Nutzung von ehemaligen Weide- und Brach-
landflächen in Paraguay. Dadurch wird ein ökonomischer und 
ökologischer Mehrwert zum Nutzen von Mensch und Umwelt ge-
schaffen. Die Miller Forest Investment AG verpachtet und/oder 
vermittelt zum Zwecke der Aufforstung an Pächter oder Käufer 
Land nur unter der Voraussetzung, dass der Pächter/Käufer auch 
bereit ist, einen Aufforstungsvertrag zu unterzeichnen, was Ge-
schäftsgrundlage ist, um das ökologische Ziel des Aufforstungs-
vertrages zu erreichen. Die nachfolgenden Bedingungen gelten 
für alle Vertragstypen. Soweit in diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen die Bezeichnung Pächter/Käufer verwendet wird, 
dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit des Textes. Es ist 
immer die weibliche und männliche Form oder jede andere, ge-
schlechtliche Orientierung gemeint. Eine Diskriminierung wegen 
des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung ist damit weder 
gemeint, noch beabsichtigt.

§ 2 Aufforstungsvertrag
Der Abschluss eines Aufforstungsvertrages steht unter der Bedin-
gung, dass der Käufer der MFI ein zusammenhängendes Grund-
stück, das zur Aufforstung bestimmt ist lastenfrei und frei von Be-
wohnern und Gebäuden zur Verfügung stellt. Entsprechendes gilt 
für den Pächter, der ebenfalls das zur Aufforstung vorgesehene 
Pachtgrundstück der MFI lastenfrei und frei von Bewohnern und 
Gebäuden zur Verfügung stellen muss.

§ 3 Pflichten der MFI/Anwachsgarantie
1. Vorbereitung des Grundstückes | MFI verpflichtet sich, das 
lastenfreie Grundstück, das ihr von dem Käufer bzw. Pächter 
überlassen wurde soweit noch nicht geschehen, soweit vorzu-
bereiten, dass mit der Aufforstung ohne weitere Vorarbeiten 
begonnen werden kann. Zu der Vorbereitung des Grundstückes 
zählt insbesondere, soweit erforderlich, die Erschließung, das An-
legen von Wirtschaftswegen, Entwässerungsgräben, Umzäunung 
der Gesamtbewirtschaftungsparzelle, Entfernung von Buschvege-
tation, pflügen, auflockern und düngen des Bodens. Diese Ver-
pflichtung besteht erst dann, wenn die vom Käufer bzw. Pächter 
vereinbarten Zahlungen vertragsgemäß geleistet und dem Konto 
des Berechtigten gutgeschrieben wurden.

2. Dauer der Vorarbeiten | Die Parteien sind sich darüber einig, 
dass die Vorarbeiten einschließlich der Bepflanzung einen Zeit-
raum von bis zu acht Monaten ab Unterzeichnung des Auffors-
tungsvertrages einnehmen können. Die Dauer der Vorarbeiten 
ist insbesondere von der Bodenbeschaffenheit sowie der Art des 
vorhandenen Bodenbewuchses abhängig, die Anpflanzung der 
Bäume von der Witterung, sowie der Lieferung des geeigneten 
Pflanzmateriales.

3. Anpflanzung | MFI verpflichtet sich, auf der ihr vertragsgemäß 
zur Verfügung gestellten Grundstücksfläche nach Lieferung des 
geeigneten Pflanzmaterials mit der Aufforstung der vorbereiteten 
Fläche zu beginnen, soweit noch nicht geschehen. MFI legt unter 
forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten den genauen Zeitpunkt 
der Anpflanzung sowie den Pflanzabstand fest unter Berücksich-
tigung der Wachstumsaussichten der jeweiligen Bäume. Hieraus 
ergibt sich die Zahl der zu pflanzenden Bäume. Dabei ist MFI be-
rechtigt, soweit aus forstwirtschaftlicher Sicht erforderlich, bis 
zu 3 % der Fläche nicht zu bepflanzen. MFI verpflichtet sich, die 
aus forstwirtschaftlicher Sicht jeweils bestmöglichen Pflanzungen 
vorzunehmen, um den Vertragszweck zu erfüllen. Welche Baum-
arten in welchem Abstand gepflanzt werden, hängt insbesondere 
davon ab, welche Waldart zwischen den Parteien vereinbart wur-
de und wie die Bodenbeschaffenheit der jeweiligen Parzelle ist. 

4. Nachpflanzungsverpflichtung/Anwachsgarantie | MFI er-
setzt nicht anwachsende oder eingegangene Setzlinge für die 
Dauer von zwei Jahren nach Pflanzdatum, soweit aus forstwirt-
schaftlicher Sicht sinnvoll und garantiert, dass zum Ende dieses 
Zeitraums ein Bestand von 85 % der ursprünglich angepflanzten 
Setzlinge angewachsen oder nachgepflanzt sind. Das Pflanzdatum 
ergibt sich aus dem Forstprotokoll im Login-Bereich welcher Be-
standteil des Aufforstungsvertrages ist. 

Die Verpflichtung zur Nachpflanzung besteht auf Seiten MFI nicht, 
wenn Pflanzen aufgrund von Frostschäden derart beschädigt 
oder zerstört wurden, dass diese nicht anwachsen können. 

Für den Fall, dass eine Zwischenernte erfolgt oder mehrere Zwi-
schenernten erfolgen, wird garantiert, dass 85 % der geernteten 
Stöcke wieder austreiben und sich zu Bäumen entwickeln. Für 
diese aus dem Stock ausgetriebenen Bäume verkürzt sich die Ver-
pflichtung zur Nachpflanzung auf ein Jahr ab Holzernte. Entschei-
dend ist das Erntedatum, welches sich aus dem Forstprotokoll im 
Login-Bereich ergibt und Bestandteil des Aufforstungsvertrages 
ist. Die Verpflichtung zur Nachpflanzung kann MFI auch auf Dritte 
übertragen.

5. Nachpflanzung/Rücktrittsrecht | Sollten zwei Versuche, dass 
die Pflanzen anwachsen, nicht erfolgreich verlaufen, wird der 
Aufforstungsleiter eine gutachterliche Stellungnahme abgeben, 
von der der Pächter/Käufer über den Login-Bereich durch MFI 
unterrichtet wird. In diesem Fall ist der Pächter/Käufer berechtigt, 
vom Aufforstungsvertrag zurückzutreten. Ein Rücktrittsrecht bei 
nicht erfolgreicher Nachpflanzung ist innerhalb von zwei Mona-
ten nach Mitteilung durch MFI dieser gegenüber zu erklären. Das 
Rücktrittsrecht erlischt spätestens nach vier Jahren und zwei Mo-
naten nach der Erstanpflanzung, wie sie sich aus dem Forstproto-
koll im Login-Bereich, das Bestandteil des Aufforstungsvertrages 
ist, ergibt. Für den Fall des Rücktritts vom Aufforstungsvertrag 
sind weitergehende Ansprüche des Pächters/Käufers gegen MFI 
ausgeschlossen, insbesondere Schadensersatzansprüche.

6. Laufende Bewirtschaftung/Stockaustrieb |
a) MFI übernimmt die Pflege der Setzlinge/Bäume für die Dauer 
der Laufzeit des Aufforstungsvertrages.
b) Je nach vereinbarter Waldart wird keine Zwischenernte, eine 
Zwischenernte oder mehrere Zwischenernten durchgeführt. 
Maßgeblich ist die Investitionsrechnung und Ertragsprognose, 
wie sie sich aus der jeweils dem Aufforstungsvertrag beigefügten 
Anlage ergibt. Die dort genannten Prognosen stellen keine Garan-
tien dar, sondern beruhen auf Erfahrungswerten. 

7. Durchforstungen, Zwischen-/und Schlussernte | Je nach ver-
einbarter Waldart wird keine, eine oder mehrere Durchforstungen 
und/oder Zwischenernten durchgeführt. Die voraussichtlichen 
Intervalle ergeben sich aus der Investitionsrechnung und Ertrags-
prognose, wie sie sich aus der Anlage zu dem Aufforstungsvertrag 
ergibt. Diese Prognosen stellen keine Garantien dar und beruhen 
auf Erfahrungswerten. In jedem Fall wird mind. eine Schlussern-
te durchgeführt. MFI bestimmt den Zeitpunkt der Durchforstung 
bzw. Durchforstungen, Zwischenernte bzw. Zwischenernten und 
der Schlussernte sowie die Anzahl der zu schlagenden Bäume ei-
ner Durchforstung unter Berücksichtigung forstwissenschaftlicher 
Faktoren und Erkenntnisse, insbesondere des Wachstumsprofils 
und der Größe der Bäume, der Wachstumsaussichten der verblei-
benden Bäume, der ökonomischen Faktoren, wie dem Marktpreis 
der gepflanzten Hölzer sowie ökologischer Gegebenheiten. Dem 
Pächter/Käufer ist bekannt, dass keine, eine oder mehrere Durch-
forstungen und keine, eine oder mehrere Zwischenernten durch-
geführt werden müssen, um das Wachstumsziel und den Ertrag, 
der prognostiziert wurde, zu gewährleisten.

8. Erntekosten und Grundsteuer | Die Kosten der Holzernte wer-
den vom Erlöspreis abgezogen. Die voraussichtlichen Kosten er-
geben sich aus den Angaben im zum Zeitpunkt des Aufforstungs-
vertragsabschlusses aktuellen Verkaufsprospekt der  MFI und 
sind in der Investitionsrechnung und Ertragsprognose, die dem 
Pächter/Käufer mit Aufforstungsvertragsabschluss als Bestandteil 
des Aufforstungsvertrages ausgehändigt wird, berücksichtigt. Die 
voraussichtlichen Kosten werden von Seiten der MFI nach bestem 
Wissen ermittelt und unterliegen einer ständigen Kontrolle durch 
MFI oder von ihr beauftragter Dritter. MFI entrichtet für die Dauer 
des Vertrages die Grundsteuer für Waldbesitzer in der Höhe, wie 
sie zur Zeit des Vertragsabschlusses festgesetzt wird. Steuererhö-
hungen gehen zu Lasten des Grundstückseigentümers. Die aktu-
elle Grundsteuer beträgt 3,50 € pro Jahr und Hektar für Waldflä-
chen (Stand 01.01.2022).

§ 4 Übertragung der Aufgaben auf Dritte
MFI ist berechtigt, sämtliche Arbeiten, insbesondere die An-
pflanzung, laufende Bewirtschaftung sowie Durchforstungen und 
Schlussernte auf Dritte zu übertragen. Eine persönliche Dienst-
leistung ist nicht geschuldet.

§ 5 Laufzeit des Aufforstungsvertrages 
Die Laufzeit des Aufforstungsvertrages hängt insbesondere von 
der vereinbarten Waldart ab. Die Laufzeit beginnt mit der An-
pflanzung, wobei sich das maßgebliche Pflanzdatum aus dem 
Forstprotokoll im Investoren-Login ersehen lässt und endet, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf mit der Schlussernte am Lauf-
zeitende des Vertrages. Die Parteien sind sich darüber einig, dass 
die Laufzeit des Vertrages aus biologischen und/oder witterungs-
abhängigen Gründen eine Schwankungsreserve von 24 Mona-
ten vor bzw. nach dem vorgesehenen Laufzeitende hat. Erweist 
es sich aus biologischen oder forstwirtschaftlichen Gründen als 
sinnvoll, die Schlussernte bis zu 24 Monate vor dem Laufzeitende 
durchzuführen oder bis zu 24 Monate nach dem Laufzeitende, 
endet der Vertrag zu diesem Zeitpunkt, ohne dass hieraus weitere 
gegenseitige Ansprüche resultieren. Für die Frage des Laufzeiten-
des ist der vom Aufforstungsleiter festgesetzte Schlussernteter-
min maßgeblich, über den der Pächter/Käufer in Textform durch 
Benachrichtigung im Investoren-Login informiert wird.

§ 6 Erlöse aus CO2-Zertifikaten
Die Aufforstungsflächen binden langfristig CO2, welches in Form 
von Zertifikaten, sogenannten VERs, gehandelt werden kann. Dies 
kann dem Pächter/Käufer zusätzlich zu den prognostizierten Er-
lösen aus dem Holzverkauf gemäß Investitionsrechnung und Er-
tragsprognose Erträge einbringen. MFI wird die Forstparzellen 
des Pächters/Käufers, insofern der Pächter/Käufer nicht zum Zeit-
punkt der Vertragsunterzeichnung in Textform (z.B. E-mail) wider-
spricht, gemäß des Verified Carbon Standards (VCS) zertifizieren 
oder namens und in Vollmacht des Pächters/Käufers zertifizieren 
lassen. Der Pächter/Käufer bevollmächtigt MFI namens und in 
Vollmacht des Pächters/Käufers die VERs zu handeln, insbeson-
dere zu verkaufen. MFI wird ausdrücklich das Recht eingeräumt, 
sowohl für die Zertifizierung als auch den Handel der Zertifikate 
Unterbevollmächtigte zu beauftragen. Der Pächter/Käufer erhält 
alle Erträge aus dem Verkauf der VERs, welche auf seinem ge-
pachteten oder erworbenen Grundstück generiert werden kön-
nen, abzüglich der Kosten für die regelmäßige Zertifizierung, den 
Handel und die Verwaltung der VERs. Die abzuziehenden Kosten 
betragen derzeit insgesamt 41,2 Prozent (26,5 Prozent für den 
Handel (beauftragtes Handelsunternehmen oder MFI, sofern MFI 
selbst handeln sollte) + 14,7 Prozent Verwaltungs- und Zertifizie-
rungskosten MFI) des tatsächlich erzielten Verkaufspreises der 
VERs. Der Pächter/Käufer erhält nach Abzug aller Kosten für jedes 
volle Jahr ab dem Pflanzdatum bis zur 1. Vollernte seiner Forst-
parzelle einen nicht garantierten Erlös, der nach derzeitiger Prog-
nose bei ca. 40-90 US$/Hektar (Stand 01.01.2022) liegen könnte. 
Der Verkauf der VERs wird innerhalb von 3 Jahren erfolgen, d. h. 
die Auszahlung von 2021 generierten VERs erhält der Pächter/
Käufer spätestens 2024. Alle durch den Verkauf der VERs erzielten 
Erträge abzüglich der genannten Kosten werden von MFI inner-
halb von 14 Tagen an den Pächter/Käufer weitergleitet, nachdem 
MFI die Zahlung des Käufers der VERs oder des mit dem Handel 
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der VERs beauftragten Unternehmens erhalten hat. Der Pächter/
Käufer stellt MFI von allen etwaigen Haftungsansprüchen frei so-
wohl betreffend des möglichen Ertrags aus Verkaufserlösen, die 
weder dem Grund noch der Höhe nach garantiert werden kön-
nen, als auch bezüglich etwaiger Zahlungsausfälle, gleich welcher 
Art, soweit MFI diese nicht zu vertreten hat. Die Abrechnung der 
VERs erfolgt anhand des Durchschnitts aller bei der Zertifizierung 
generierten VERs d. h. unabhängig von der gepflanzten Baum-
art wird die gleiche Anzahl an VERs je Hektar abgerechnet. Über 
den allgemeinen Stand der Zertifizierung wird der Pächter/Käufer 
über die derzeit mehrmals jährlich erscheinenden FORESTNews 
und FORESTeNews informiert. Eine individuelle Information über 
den aktuellen Stand der Zertifizierung der Forstparzellen des 
Pächters/Käufers erfolgt nicht. Es wird dem Pächter/Käufer garan-
tiert, dass ihm durch die Zertifizierung und den Handel mit VERs 
keine Kosten, welche das prognostizierte Ergebnis aus dem Holz-
verkauf gemäß der Investitionsrechnung und Ertragsprognose 
verschlechtern entstehen. Sollte kein Ertrag aus dem Handel der 
VERs erzielt werden oder dem Pächter/Käufer aus anderen Grün-
den kein Ertrag aus dem Handel der VERs zufließen, gehen Kosten 
der Zertifizierung und/oder des Handels der Zertifikate keinesfalls 
zu Lasten des Pächters/Käufers, d. h. der Pächter/Käufer kann 
durch die Zustimmung zur Zertifizierung und den Handel der VERs 
das Ergebnis aus seinem Investment nur verbessern.

§ 7 Ausschlussfrist für Zahlungsansprüche
Der Pächter/Käufer benennt eine Bankverbindung in Deutschland 
oder in einem anderen Land der Eurozone bzw. in der Schweiz 
oder Paraguay oder ein Dollarkonto in jedem anderen Land, auf 
die die Erträge ausbezahlt werden können. Benennt der Pächter/
Käufer nicht innerhalb von zwölf Monaten nach einer Durch-
forstung, Zwischen- oder Schlussernte, die dem Pächter/Käufer 
jeweils von MFI in Textform angezeigt wird ein solches Konto, tritt 
für die Geltendmachung der Ansprüche aus den Durchforstungs- 
bzw. Ernteerträgen die gesetzliche Verjährungsfrist für Forderun-
gen in Kraft.

§ 8 Waldzustands- und Fortschrittsbericht
Es besteht die Möglichkeit, sich auf der Internetseite der MFI 
(derzeit: www.miller-investment.de) in einem passwortgeschütz-
ten Zugangsbereich (Login-Bereich) über die forstwirtschaftlichen 
Aktivitäten und den Zustand des Waldes sowie den Wachstums-
fortschritt zu informieren.
Daneben besteht für den Pächter/Käufer die Möglichkeit, das 
Grundstück auch persönlich nach Absprache mit der Forstver-
waltung zu inspizieren. Die persönliche Inaugenscheinnahme 
der bewirtschafteten Fläche (ohne Forstverwaltung) ist jederzeit 
möglich.

§ 9 Vorzeitige Beendigung
Eine vorzeitige Beendigung des Aufforstungsvertrages durch or-
dentliche Kündigung ist nicht möglich. Das Recht zu einer außer-

ordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon un-
berührt. Eine einvernehmliche Vertragsbeendigung ist gemäß der 
gesetzlichen Vorgaben frühestens nach Ablauf von 24 Monaten 
nach Vertragsschluss möglich.

§ 10 Obliegenheiten des Pächters/Käufers
1. Der Pächter/Käufer ist verpflichtet, MFI jede Änderung seiner 
Kontaktdaten, die für die Durchführung dieses Vertragsverhält-
nisses von Bedeutung sind oder sein können, unverzüglich mitzu-
teilen, insbesondere Wohnanschrift, E-mail-Adresse und Konto-
verbindung.

2. Der Pächter/Käufer verpflichtet sich, einen E-mail-Account 
oder eine andere, elektronische Postadresse vorzuhalten, unter 
der die gesamte Kommunikation geführt werden kann, die das 
Vertragsverhältnis betrifft. Insbesondere erklärt sich der Pächter/
Käufer damit einverstanden, dass sämtliche, das Vertragsverhält-
nis betreffenden Unterlagen, Dokumente und Informationen, 
insbesondere Informationen, die das Investment betreffen, wie 
Ernteplanungen, Ernteabrechnungen etc. auf elektronischem 
Weg übermittelt werden dürfen. Auf ausdrücklichen Wunsch des 
Auftraggebers erfolgt eine postalische Übermittlung aller erfor-
derlicher Informationen.

§ 11 Datenschutz
1. MFI verpflichtet sich, personenbezogene Daten des Pächters/
Käufers nur unter Beachtung der einschlägigen, gesetzlichen Be-
stimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung zu 
verarbeiten und/oder zu nutzen.

2. MFI verarbeitet personenbezogene Daten, die sie im Rahmen 
ihrer Geschäftsbeziehung von dem Kunden (Pächter/Käufer) er-
halten hat. Insbesondere sind das alle Daten, die für die Durch-
führung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind. Notwendige 
Daten für die Durchführung des Vertragsverhältnisses können ins-
besondere sein: Name, Adresse/andere Kontaktdaten (Telefon, E-
mail-Adresse), Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Staatsangehörig-
keit, Familienstand, Steuer-ID, Kontoverbindung.

3. MFI verarbeitet die vorgenannten Daten im Einklang mit den 
Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz:

a) Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten, Artikel 6 Abs. 1b 
DSGVO.

b) Aufgrund der Einwilligung des Pächters/Käufers, Artikel 6 Abs. 
1a DSGVO. Soweit der Pächter/Käufer die Einwilligung zur Ver-
arbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke 
(z.B. Weitergabe von Daten an mittelbar oder unmittelbar am Ver-
trag Beteiligte, insbesondere die Firma Felber Forestal S. A.) er-
teilt hat, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis der 

Einwilligung gegeben. Die Einwilligung umfasst insbesondere die 
Weitergabe von Daten an mittelbar oder unmittelbar am Vertrag 
Beteiligte, soweit dies zur Durchführung des Vertrages erforder-
lich ist. Insbesondere dürfen derartige Daten an die Firma Felber 
Forestal S. A. weitergegeben werden, die für die Aufforstung ver-
antwortlich ist. Darüber hinaus dürfen Daten an Makler, Finanz-
vermittler oder sonstige Dritte von MFI weitergegeben werden, 
die von Seiten des Pächters/Käufers beauftragt wurden, um den 
Aufforstungsvertrag anzubahnen, abzuschließen und/oder durch-
zuführen. Der einmal beauftragte Makler, Finanzvermittler oder 
sonstige Dritte wird auch über Folgeaufträge, die der Pächter/
Käufer erteilt unter Angabe der persönlichen Daten des Pächters/
Käufers informiert. Der Makler, Finanzvermittler oder sonstige 
Dritte ist auch für derartige Folgeaufträge provisionsberechtigt. 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies 
gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor 
der Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung, also vor dem 
25.05.2018 erteilt worden sind. Wird die Einwilligung zur Daten-
weitergabe an die Firma Felber Forestal S. A. widerrufen, kann der 
Vertrag nicht durchgeführt werden, da die Firma Felber Forestal 
S. A. als beauftragter Dienstleister verpflichtet ist, die anfallenden 
Steuern abzuführen, den Grundstückskaufvertrag abzuwickeln 
und daraus resultierende Ansprüche abzuwickeln.

§ 12 Anwendbarkeit deutschen Rechtes
Die Parteien vereinbaren, dass deutsches Recht auf das Vertrags-
verhältnis Anwendung findet. 

§ 13 Risikohinweis
Bei der vorliegenden Anlageform handelt es sich um ein Direkt-
investment. Der wirtschaftliche Erfolg der Investition und damit 
auch der Erfolg der Vermögensanlage kann nicht mit Sicherheit 
vorhergesagt werden. Höhe und Zeitpunkt von Erlösen können 
nicht zugesichert oder garantiert werden. Der wirtschaftliche 
Erfolg ist abhängig von einer Vielzahl variabler Faktoren, insbe-
sondere von der Bodenqualität, dem Mikroklima, dem Pflege-
aufwand, der Nährstoffversorgung und anderem. Ferner können 
die Qualität des Holzes, Marktpreisschwankungen, wie auch die 
Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen erhebliche Aus-
wirkungen auf das Ergebnis haben. MFI haftet insbesondere nicht 
für Schäden, die aus höherer Gewalt, insbesondere aus Naturka-
tastrophen, resultieren.

Der Pächter/Käufer bestätigt mit seiner Unterschrift unter den 
Aufforstungsvertrag und Grundstücksvermittlungsvertrag bzw. 
Pacht- und Aufforstungsvertrag oder den Bestellschein, dass er 
sämtliche Unterlagen, also insbesondere auch den aktuellen Ver-
kaufsprospekt erhalten, gelesen und verstanden hat und die dort 
genannten Regelungen akzeptiert.

§ 14 Widerrufsrecht
Der Pächter/Käufer ist an seine Willenserklärung, die auf den Ab-
schluss eines Vertrages gerichtet ist, nicht mehr gebunden, wenn 
er sie fristgerecht in Textform widerrufen hat. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber der MFI an die 
Adresse: Miller Forest Investment AG, Millerhof 4, 88281 Schlier, 
Deutschland oder per E-mail an: info@miller-investment.de. Aus 
der Erklärung muss der Entschluss des Widerrufenden zum Wi-
derruf des Vertrags eindeutig hervorgehen. Der Widerruf muss 
keine Begründung enthalten.

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertrags-
schluss. 

§ 15 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Aufforstungsvertrages und/
oder des Grundstücksvermittlungsvertrages und/oder des Pacht- 
und Aufforstungsvertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsabschluss unwirksam oder undurchführbar 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des jeweiligen Ver-
trages im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der wirtschaftli-
chen Zielsetzung möglichst nahekommt, die die Parteien mit der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt ha-
ben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für 
den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft oder unvollständig 
erweist.

Stand 01. Januar 2022
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Wir haben verschiedene internationale und regionale 

Projekte zum Klimaausgleich geprüft und uns für das 

Aufforstungsprojekt der Miller Forest Investment AG 

entschieden, mit der wir seit vielen Jahren erfolgreich 

zusammenarbeiten. Seit Bestehen unseres Verlages 

gehören für unsere Produkte die Verwendung von Re-

cyclingpapieren – ausgezeichnet mit dem Blauen En-

gel, die Verwendung mineralölfreier Druckfarben und 

klimafreundliche Produktionsprozesse zum Standard. 

Zur Vervollständigung der CO2-Reduzierung gehört 

selbstverständlich der CO2-neutrale Druck mit dem 

Projekt grünes Klima.

Edda Langenmayr

Druck und -Papiermanagement, ALTOP Verlags- und 

Vertriebsgesellschaft für umweltfreundliche  

Produkte mbH

„

“

Für die Miller Forest Investment AG habe ich mich ent-

schieden, weil mich folgende Faktoren überzeugt ha-

ben: Zielorientiertes Arbeiten, kundenbezogenes Han-

deln, Erfüllungstreue zu vorangegangenen Absprachen.

Sven Ebert

Geschäftsführer, Entsorgungs- und Umzugsspedition 

EBERT GmbH

„

“
Schon lange vor „Fridays for Future“ hatten wir be-

schlossen, etwas für den Umweltschutz zu tun. Zum 

einen wollten wir unseren CO2-Ausstoß so gut es geht 

verringern und zum anderen die dann noch anfallen-

den Mengen durch Aufforstungsprojekte ausgleichen. 

Durch unsere Tätigkeit  in der Reisebranche hatten wir 

schon Kontakt zu Miller Reisen und sind so auf deren 

Schwesterunternehmen, die Miller Forest Investment 

AG aufmerksam geworden. Deren Expertise bei Auf-

forstungsprojekten in Paraguay sowie die unkompli-

zierte Abwicklung hat uns überzeugt. Die Miller Forest 

Investment AG ist unser verlässlicher Partner beim Kli-

maschutz und hilft uns, den Erhalt unserer Erde und 

die Zukunft nachfolgender Generationen zu sichern.

Dr. Michael Dorka

Geschäftsführer, Lifecard-Travel-Assistance 

Gesellschaft für Reiseschutz mbH

„

“

Eine jahrelange und verlässliche Partnerschaft in der 

Touristik haben uns in diesem Schritt bestärkt. Ein 

Partner der immer ein offenes Ohr für alle unsere Fra-

gen hat. Eine transparente und ehrliche Kommunika-

tion geben uns ein gutes Gefühl, die richtige Entschei-

dung für uns und für die Umwelt getroffen zu haben.

Uwe Schönfeld

Geschäftsführer, In Via Reise & Kreuzfahrt GmbH

„

“

Das sagen 
unsere Kunden

Weitere Referenzen

unserer Kunden finden Sie auf

miller-investment.de/referenzen



Dieses Preisverzeichnis wurde klimaneut-
ral gedruckt. Kompensieren auch Sie Ihren 
CO2-Ausstoß mit grünes Klima.

Miller Forest Investment AG

Millerhof 4

D-88281 Schlier 

Telefon: +49 (0) 7529 971 558 0

Telefax: +49 (0) 7529 971 558 50

info@miller-investment.de

www.miller-investment.de

HINWEIS:
Dieses Dokument stellt eine unverbindliche Werbemitteilung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen stellen weder ein Angebot zum Abschluss bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Abschluss von Waldinvestments noch eine 
Anlageberatung dar. Das öffentliche Angebot der Waldinvestments in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Miller Forest Investment 
AG veröffentlichten Verkaufsprospekts. Anleger sollten vor dem Abschluss von Waldinvestments die in dem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen 
sorgfältig und vollständig lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Der Verkaufsprospekt und eventuelle Nachträge hierzu sowie die Vermö-
gensanlagen-Informationsblätter zu den einzelnen Waldinvestments sind auf der Internetseite der Miller Forest Investment AG (www.miller-investment.de/
infocenter/downloads/) abrufbar und können bei der Miller Forest Investment AG, Millerhof 4, 88281 Schlier kostenlos angefordert werden.

Die beste Zeit, einen 
Baum zu pflanzen, war 

vor 20 Jahren. 
Die nächstbeste Zeit 

ist jetzt.

Miller

Bekannt aus: Handelsblatt, Die Welt, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Schwäbische Zeitung.

grünes
KLIMA


